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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Berichtsaufbau 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationa lrat gemä ß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver­

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei einer Ge­

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 

Sachverha ltsda rste l lung (Kennzeich nung mit 1 an der zweiten Stel le der Textzahl ) ,  

deren Beurtei lung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung­

nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie d ie a l lfä l l ige Gegenäu­

ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. Das in d ie­

sem Bericht entha ltene Zah lenwerk beinha ltet a l lenfalls kaufmännische Auf- und 

Abrundungen. 

Der vorl iegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über d ie Website 

des Rechnungshofes .. http://www.rechnungshof.gv.at .. verfügbar. 

• gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums tür Finanzen, UW-Nr. 836 
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Bericht des Rechnungshofes 
Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicheru ngsträger; 
Fol low-up-Ü berprüfung 

Abkü rzu ngsverzeichn is 

Abs. 

Art. 

ASVG 

AUVA 

BGBI. 

BMASK 

BMF 

BMGF 

bspw. 

bzw. 

EUR  

EWR 

f/ff. 

GSVG 

GZ 

Hauptverband 

i .d . (g.)F. 

I KS 

inkl .  

IS IN 

i .V.m. 

k.A. 

leg. cit. 

l it. 

M io.  

Mrd. 

N r. 

OÖG KK 

Absatz 

Art ikel 

Al lgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955 i .d.g.F. 

Al lgemeine U nfa l lversicherungsanstalt 

Bundesgesetzblatt 

Bundesmin isterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Bundesmin isterium für F ina nzen 

Bundesmin isterium für Gesundheit und Frauen 

beispielsweise 

beziehungsweise 

Euro 

Europäischer Wirtschaftsraum 

folgende 

Gewerbl iches Sozia lversicherungsgesetz, BGBI. N r. 560/1978 i .d .g .F. 

Geschäftszah l  

Hauptverband der österreichischen Sozia lversicherungsträger 

in der (geltenden) Fassung 

I nternes Kontrol lsystem 

inklusive 

I nternational Securities Identification Number 

in  Verbindung mit 

keine Angabe 

legis citatae 

l itera (Buchstabe) 

M i l l ion(en) 

M i l l iarde(n) 

Nummer 

Oberösterreichische Gebietskranken kasse 
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Bericht es Rechnungshofes 
Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicheru ngsträger; 
Fo l Iow-u p-Ü be rprüfu ng 

PVA 

RBV 

rd . 

RH 

S. 

SVA 

TZ 

u .a .  

u .a .m.  

u.Ä. 

udgl .  

usw. 

vgl .  

Z 

z .B.  

z .T. 

Pensionsversicherungsansta lt 

Richtl i n ie fü r die Beurte i lung von Vermögensan lagen im Sinne des 

§ 446 Abs. 1 und Abs. 2 ASVG 

rund 

Rechnu ngshof 

Seite 

Sozia lversicherungsansta lt der gewerbl ichen Wirtschaft 

Textzahl(en) 

unter anderem 

und andere(s) mehr 

und Ähnl iche(s) 

und dergleichen 

und so weiter 

vergleiche 

Ziffer 

zum Beispiel  

zum Tei l  
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Bericht des Rechnungshofes R 
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Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicherungsträger; 
Follow-up-Überprüfung H 

Wirkungsbereich des 

Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Bundesministeriums für Finanzen 

Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen 

Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und 

Unfallversicherungsträger; Follow-up-Überprüfung 

Kurzfassung 

Prüfungsziel und Umsetzungsstand der Empfehlungen 

Der RH überprüfte im Mai und Ju n i  2016 die Umsetzung von Empfeh lu ngen, die er 

bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfu ng zum Thema Vermögensma­

nagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicheru ngsträger (Vorbericht) ab­

gegeben hatte. Von den 13 überprüften Empfeh lungen setzten das BMA5K, das 

BMF und das BMGF je elf Empfeh lungen zur Gänze bzw. tei lweise um. Die Al lge­

meine Unfa l lversicherungsansta lt (AUVA) setzte a l le  zwölf überprüften Empfeh lun­

gen ganz oder tei lweise um, d ie Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) 

von den zwölf überprüften Empfeh lu ngen e lf. Die 50zia lversicherungsanstalt der 

gewerbl ichen Wirtschaft (SVA) setzte von den 13 überprüften Empfehlen zwölf 

ganz oder tei lweise um. (TZ 1, TZ 28) 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Das BMA5K, das BMF und das BMGF setzten mehrere Empfeh lungen des RH durch 

e ine Novel le des § 446 ASVG um:  50 war nun  den Zielen der Anlagesicherheit und 

Liqu idität Vorrang gegenüber dem Ziel der Ertragserzie lung eingeräumt. Für eine 

Ausnahmegeneh migung (bei abweichenden Veran lagungen)  waren die Kriterien 

Anlagesicherheit, Liqu idität und Ertragsangemessenheit maßgeblich. Bei Bankan­

leihen musste künftig das jewei l ige Kreditinstitut einen Sitz i n  einem Mitgliedstaat 

des Europä ischen Wirtschaftsraums haben.  Weiters hob § 446 ASVG den Aspekt 

der An lagesicherheit deutlich hervor und präzisierte den Einsatz derivativer Instru­

mente. (TZ 2, TZ 3, TZ 5) 
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Bericht de Rechnungshofes 
Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicherungsträger; 
Fol low-up-Ü berprüfung 
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Für bestehende I mmobi l ienfonds ( I mmobil ienfonds, in d ie bereits vor dem 1. Jän­

ner 2016 investiert wurde) ga b es jedoch weiterhin ke ine Vorgaben zu Bonität, re­

gionaler E inschränkung und zulässiger Währung. Auch die Konsequenzen eines 

Verstoßes gegen § 446 ASVG waren weiterhin nicht geregelt. (TZ 3, TZ 4) 

In tei lweiser U msetzung der Empfehlung des RH schuf eine Richtl in ie des Hauptver­

bands ("Richtl in ie des Hauptverbands für d ie Beurtei lung von Vermögensanlagentl) 

eine Abgrenzung zwischen den Mitteln  der laufenden Liqu id itätssteuerung und den 

zur Veran lagung zur Verfügung stehenden Mitte ln .  G irokonten und andere Vorkeh­

rungen, die der laufenden Liquiditätssteuerung d ienten, galten jedoch n icht a ls  

Veran lagungen im S inne der Richt l in ie und damit im Si nne des § 446 ASVG . Die 

Regelungen der Richtl i n ie - wie z.B. über Bon ität - waren demnach fü r Girokonten 

nicht anwendbar. (TZ 6) 

Zur Gänze umgesetzt war d ie Empfehlung eindeutiger Vorgaben zur Interpretation 

der gesetz l ichen Anforderung einer zweifelsfreien Bonität der Emittenten, indem 

nunmehr geregelt war, nach welchen Kriterien die Sozia lversicherungsträger die 

Bon itätsprüfung bei Veranlagungen durchzuführen hatten. (TZ 7) 

Interne Organisation 

Die Empfehlungen zum Berichtswesen setzten das BMASK, das BMF und das BMGF 

großtei ls  um: Die Richt l in ie für d ie Beurtei l ung von Vermögensanlagen legte ein 

zumindest jäh rliches Berichtswesen an d ie Selbstverwaltung und die Aufsichtsbe­

hörden über die getätigten Veran lagungen und deren Stand fest. Das in § 7 der 

Richtl inie vorgesehene Berichtssystem enthielt Vorgaben zum Ausweis und zu Art 

und Umfang der Veran lagung; a l lerd ings feh lten Vorga ben zur Zu lässigkeit. Die 

Richtl in ie sah auch die E inrichtung einer Risikokontrol le für die Veran lagungen vor, 

Vorgaben über eine Berichtspflicht und eine darin  entha ltene Da rste l lung der kon­

kret vorhandenen Risiken unterblieben jedoch .  (TZ 8, TZ 9) 

Das BMASK, das BMF und das BMG F koordin ierten die Tätigkeit der mit der Auf­

sicht Beauftragten (Aufsichtskommissäre) bzw. der inha lt l ich befassten Fachabtei­

lungen . Dies umfasste z .B. die Vorbereitung und die Berichterstattung zu Sitzungen, 

die Information der Aufsichtskommissäre und eine aktenmäßige Dokumentation 

der U nterlagen. Das BMASK u nd das BMGF setzten die Empfehlung des RH um; im 

BMF feh lte weiterhin e ine aktenmäßige Dokumentation. (TZ 11) 

Wie empfohlen erstel lten d ie AUVA, die OÖGKK und die SVA zumindest jährl iche 

Performance-Berichte zu den Anlageinstrumenten .  Die OÖGKK stel lte jedoch da­

bei ihren Veran lagu ngen ke ine Benchma rks a ls  Vergleich gegenüber. (TZ 13) 
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Nur  d ie AUVA und die SVA setzten die Empfehlung des RH zur organisatorischen 

Trennung der Entscheidung über die Vermögensveran lagung und des laufenden 

Risikomanagements um.  Die OÖGKK hi ngegen richtete kein vom Veran lagungsma­

nagement getrenntes Risikomanagement ein. (TZ 14) 

Al le d rei überprüften Träger setzten die Empfeh lung zur E inführung eines I nternen 

Kontrollsystems inklusive ei nes regelmäßigen Abgleichs der bestehenden Konten 

bei den Ja hresabsch lussarbeiten u m .  (TZ 15) 

Die SVA richtete in Umsetzung der Empfeh lung ein forma l is iertes Risikomanage­

ment für Veran lagu ngen ein; die OÖGKK führte zwar mit der "Risikomanagement­

Richtl i n ie fü r Vermögensveran lagu ngen" wesentl iche E lemente eines Risikoma­

nagementsystems ein,  d ie R is ikobeurtei lung wurde aber nur  vor der 

Anlageentscheidung durchgeführt und eine unabhängige Risikoana lyse der bereits 

veran lagten Mittel war nicht vorgesehen. (TZ 18, TZ 19) 

Entgegen der Empfeh lung des RH holte die SVA fü r den Erwerb von Immobi l ien 

durch den Immobi l ienfonds weiterh in keine aufsichtsbehörd l iche Geneh migung 

ein .  Den Bericht an den Vorsta nd und d ie Kontrol lversammlung a ls  nachträgliche 

I nformation der Aufsichtsbehörden über bereits erfolgte Transaktionen hie lt der 

RH für nicht ausreichend. (TZ 20) 

Vertragliche Beziehungen zu Dritten 

Während die OÖGKK, wie empfoh len, in a l len Risikoprofilen entweder a ls Privat­

kunde oder a ls professionel ler Kunde eingestuft und in a l len Risikoprofilen der H in­

weis auf die Anwendbarkeit des § 446 ASVG vorhanden war, war d ie AUVA bei  ei­

nem Kreditinstitut weiterh in a ls  "geeignete Gegenpartei" eingestuft und ihre 

Ris ikoprofile enthielten nicht durchgängig einen H inweis auf die Anwendbarkeit 

des § 446 ASVG. Die SVA war zwar in a l len Risikoprofilen a ls professionel ler Kunde 

eingestuft, aber i n  den Risikoprofi len fehlte der expliz ite H inweis auf die Geltung 

des § 446 ASVG im Veran lagungsprozess. (TZ 21) 

Die AUVA, die OÖGKK und die SVA setzten d ie Empfehlung des RH, im Bereich der 

Vermögensveran lagung verstärkt zu kooperieren, tei lweise um.  E inerseits waren 

die Sozia lversicherungsträger gemeinsam mit dem Hauptverband der österreichi­

schen Sozia lversicherungsträger bestrebt, auf einer gemeinsamen Plattform I nfor­

mationen über Kreditinstitute für a l le  bereitzustel len.  Andererseits gab es weiter­

hin keine Kooperation zum Informationsaustausch über Veran lagungskonditionen 

und bei der Verhandlung von Vertragsbedingungen (z .B .  Risikoprofilen) .  Auch bei 

der E inführung eines Ris ikomanagements (Erste l lung von Richtl in ien bzw. Analysen 

und Berichten)  nutzten die Träger mögl iche Synergieeffekte nicht. (TZ 23) 
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Fol low-u p-Ü be rprüfu ng 

Vera n lagu ngsstrategie 
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Die OÖGKK und d ie SVA setzten die Empfeh lung des RH hinsichtl ich einer Veranla­

gungsstrategie um, indem sie jewei ls e ine Veranlagu ngsstrategie besch lossen, 

d iese regelmäßig überprüften und an geänderte Rahmenbedingungen anpassten.  

(TZ 24) 

Wie empfohlen, widmeten d ie AUVA und die SVA bei der Vermögensveran lagungs­

strategie auch den Bankein lagen entsprechende Aufmerksamkeit und begründeten 

und dokumentierten d ie Vera nlagungsauswah l  ausreichend . H ingegen bezog die 

OÖGKK die ku rzfristigen Bankein lagen sowie d ie Dispokonten n icht in ihre Lim it­

überprüfung ein .  (TZ 25) 

Die AUVA setzte die Empfehl ung des RH zur Eva luierung ihrer I mmobil ien um, in­

dem sie eine Bewertung ihrer  nicht-betriebsnotwendigen Im mobi l ien vornahm, 

mit dem Ergebnis, dass ein Verkauf aufgrund der Ertragslage zur Zeit der Geba­

rungsüberprüfung - die Erträge lagen über der Sekundärmarktrend ite - wirtschaft­

l ich n icht s innvoll war. (TZ 27) 
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Bericht des Rechnungshofes 
Vermögensmanagement ausgewäh lter Kranken- und Unfa l lversicherungsträger; 
Fol low-up-Ü berprüfung 

Kenndaten 

Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfallversicherungsträger 

Rechtsgrundlagen Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBI. Nr. 189/1955 Ld.g.F. 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBI. Nr. 560/1978 Ld.g.F. 

in Mio . EUR 

AUVA 

U nfa Ilversicherungsleis-
1.028,61 1.043,40 1.066,46 1.104,67 1.161,11 1.189,06 1.210,86 

tungen 

Bilanzsumme 1.080,73 1.1 18,59 1.153,83 1.205,47 1.249,41 1.242,46 1.194,50 

Reinvermögen 1.016,53 1.032,46 1.081,17 1.127,10 1.159,75 1.148,14 1.108,49 

Finanzvermögen 349,75 334,55 368,58 404,36 468,17 487,73 457,91 

davon 

Wertpapiere 223,51 224,11 231,11 234,43 245,11 245,14 240,14 

Einlagen' 126,24 110,44 137,47 169,93 223,07 242,59 217,77 

OÖGKK 

Krankenversicherungs-
1.692,23 1.693,96 1.751,33 1.849,49 1.910,56 1.999,20 2.127,60 

leistungen 

Bilanzsumme 1.123,73 1.194,64 1.310,22 1.357,91 1.433,12 1.505,94 1.520,61 

Reinvermögen 265,30 313,15 372,99 396,46 439,94 478,21 472,46 

Finanzvermögen 317,46 364,23 442,65 478,36 518,38 550,19 476,74 

davon 

Wertpapiere 201,07 203,09 208,97 237,57 257,23 259,92 306,95 

Einlagen' 116,40 161,14 233,68 240,79 261,15 290,27 169,79 

SVA 

Krankenversicherungs-
755,73 790,67 790,97 825,52 867,53 914,60 967,59 

leistungen 

Pensionsversicherungs-
2.653,88 2.773,25 2.851,44 2.988,67 3.123,46 3.051,67 3.164,76 

leistungen 

Bilanzsumme 1.132,42 1.358,28 1.223,99 1.271,66 1.393,76 1.181,41 1.295,73 

Reinvermögen 571,65 557,72 562,39 555,47 542,22 532,57 547,10 

Finanzvermögen 400,49 542,26 487,99 510,04 539,98 324,66 390,89 

davon 

Wertpapiere 109,55 250,00 290,00 240,00 142,75 256,81 313,89 

Einlagen' 290,94 292,26 197,99 270,04 397,22 67,85 77,00 

1 Zu den Einlagen zählen gebundene Einlagen sowie kurzfristige Einlagen. 

R 
-
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in% 

+18 

+ 1 1  

+9 

+31 

+7 

+73 

+26 

+35 

+78 

+50 

+53 

+46 

+28 

+ 19 

+ 14 

-4 

-2 

+187 

-74 

Quellen: Rechnungsabschlüsse AUVA, OÖGKK, SVA der Jahre 2009 bis 2015 
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Bericht des Rechnungshofes R 
-

Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicherungsträger; 
Fo l low-up-Überprüfung H 

Prüfungsablauf und -gegenstand 

1 (1 )  Der RH überprüfte im Mai und Juni 2016 bei der Al lgemeinen Unfa l lversiche­

rungsansta lt (AUVA), der Oberösterreich ischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) und 

der Sozia lversicheru ngsa nsta lt der gewerbl ichen Wirtschaft (SVA) sowie beim 

BMASK, BMF und BMGF die U msetzung von Empfeh lungen, die er bei der vorange­

gangenen Gebarungsüberprüfung "Vermögensmanagement ausgewählter Kran­

ken- und U nfa l lversicheru ngsträger" abgegeben hatte. Der i n  der Reihe 

Bund 2014/15 veröffentlichte Bericht wi rd in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 

(2) Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen deren 

U msetzungsstand bei den überprüften Stel len nachgefragt. Das Ergebnis d ieses 

Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht Reihe Bund 2015/18 veröffentl icht. 

(3) Zur leichteren Lesbarkeit verwendet der RH einheitl ich die seit 1 .  Ju l i  2016 gel­

tenden Beze ichnungen der Bundesministerien, i nsbesondere BMGF. 

(4) Zu dem im Oktober 2016 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das BMASK 

und die AUVA im Dezember 2016 sowie das BMF, das BMGF, die OÖG KK und die 

SVA im Jänner 2017 Ste l l ung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im 

Ma i 2017. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Art der Veranlagungen 

Veranlagungsziel 

2.1 (1)  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 7) dem BMASK, dem BMF und dem BMGF 

empfohlen, darauf hinzuwi rken, das Ziel e iner z insbringenden Veranlagung in  

§ 446 ASVG um die Ziele der  Anlagesicherheit und der  Sicherste l lung der ausrei­

chenden Liqu id ität zu ergänzen. 

(2) Laut Mitte i lung des BMASK und des BMGF im Nachfrageverfahren sei eine An­

passung des § 446 ASVG in Vorbereitung. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfahren auf die Ste l lungnahme zum Vorbericht ver­

wiesen, wonach die Ziele der Anlagesicherheit und der ausreichenden Liquidität in 

die Diskussion über eine a l lfä l l ige Nachschä rfung des § 446 ASVG einbezogen wür­

den. 
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2.2 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass § 446 Abs. 1 ASVG in seiner Neufassung durch 

BGBI. I Nr. 162/2015' (Sozia l rechts-Änderungsgesetz 2015) um die Ziele der Anla­

gesicherheit und der Sicherstel l ung der ausreichenden Liquid ität ergänzt wurde. 

Dabei war den Zie len der Anlagesicherheit und Liqu idität Vorrang gegenüber dem 

Ziel der Ertragserzie lung eingeräumt. 

Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfeh lung durch die Neufassung 

des § 446 Abs. 1 ASVG um.  

Anlageinstrumente 

3.1 (1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 7 und 8) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMG F empfoh len, auf eine Novel l ierung der gesetzl ichen Regelungen zu den zuläs­

sigen Anlageinstrumenten h inzuwirken und dabei Kriterien für die Gewährung ei­

ner Ausnahmegenehmigung2 zu defin ieren, genauere Rege lungen für die Zulässig­

keit von Immobilienfonds vorzusehen und zu prüfen, ob e ine Einschränkung von 

Staatsanle ihen auf den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bei gleichzeitiger 

Zu lassung von Bankan leihen ohne räumliche Beschränkung sachl ich gerechtfertigt 

ist. 

(2)  Laut Mittei lung des BMASK und des BMGF im Nachfrageverfah ren sei e ine An­

passung des § 446 ASVG in Vorbereitung. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfah ren ergänzend auf Ü berlegungen des Hauptver­

bands der österreich ischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband) zur Adaptie­

rung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richt l in ien für die Beurte i lung von 

Vermögensan lagen verwiesen .  

(3)  ( a )  Der RH ste l lte nunmehr fest, dass seit der  Novel le des § 446 Abs. 3 ASVG für 

eine Ausnahmegenehmigung (für abweichende Veran lagungen) die Kriterien Anla­

gesicherheit, Liquid ität und Ertragsangemessenheit maßgeblich waren.  

(b) § 446 Abs. 1 Z 5 ASVG über d ie Zulässigkeit von Immobilienfonds wurde im Zuge 

der Novel le gestrichen und in § 694 Abs. 4 ASVG für bestehende Immobi l ienfonds3 

eine Ü bergangsbestimmung aufgenommen. Für diese "Altfäl le" bestand die Rechts­

lage in der am 31 .  Dezember 2015 geltenden Fassung fort; Neuinvestitionen in sol­

che Immobi l ienfonds waren möglich . Für die Altfä l le gab es weiterh in  keine Vorga­

ben zu Bonität, regionaler Einschränkung und zulässiger Währung. 

Die den § 446 ASVG betreffenden Aussagen gelten in gleichem Sinne auch für § 218 GSVG. 

Ausnahmegenehmigungen waren grundsätzlich für abweichende Veranlagungen, die nicht bereits in § 446 
Abs. 1 Z 1 bis 6 ASVG aufgezählt waren, möglich. 

für Immobilienfonds, in die bereits vor dem 1. Jänner 2016 investiert wurde 
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3.2 

3.3 

(c) Seit dem Sozia l rechts-Änderungsgesetz 2015 musste in § 446 Abs. 1 Z 2 künftig 

auch bei Bankanle ihen das jeweil ige Kred itinstitut einen Sitz in einem Mitgl iedstaat 

des EWR haben. 

(a) Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung des RH durch die 

Aufnahme der Kriterien Anlagesicherheit, Liquidität und Ertragsa ngemessenheit in 

§ 446 Abs. 3 ASVG a ls Maßstab für die Gewährung einer Ausnahmegenehmigung 

um. 

(b) Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten d ie Empfeh lung, für die Zulässig­

keit von I mmobi lienfonds genauere Regelungen vorzusehen, n icht um . 

Der RH stellte i n  diesem Zusammenhang kritisch fest, dass einerseits zwar I mmobi­

l ienfonds nicht mehr als zulässige Veran lagung im Sinne des § 446 ASVG vorgese­

hen waren, fü r bestehende Immobil ienfonds jedoch weiterhin d ie a lte, unbe­

stimmte Rechtslage galt. Der RH ste l lte k lar, dass er im Vorbericht n icht d ie 

Abschaffung von I mmobi l ienfonds als Anlageinstrument, sondern vielmehr Rege­

lungen für die Zu lässigkeit d ieser Fonds empfohlen hatte. Er bemängelte, dass fü r 

die weiterhin zulässigen Altfä l le immer noch Kriterien wie Bonität, regionale Be­

schränkung des Anlageuniversums und zulässige Währung feh lten. 

Der RH wiederholte daher se ine Empfehlung, für die Zulässigkeit von Immobi lien­

fonds genauere Regelungen vorzusehen. 

(c)  Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung zur räumlich be­

schränkten Zu lassung von Bankan leihen im § 446 ASVG um:  Bei Bankan leihen 

musste das jewei l ige Kreditinstitut einen Sitz in einem Mitgl iedstaat des EWR haben. 

(a) Das BMASK wies in seiner  Stel lungnahme darauf h in, dass die der Aufsicht des 

BMASK unterliegenden Sozia lversicherungsträger keine Immobil ienfonds ha lten 

würden und somit pr imär das BMGF betroffen se i .  

(b) Laut Stel lungnahme des BMF sei die Empfeh lung des RH in  a l lfä l l ige Überlegun­

gen bezügl ich einer Präzisierung der maßgeblichen Sozia lversicherungsvorschriften 

einzubeziehen. Die konkrete legistische Umsetzung bed ürfe eines u mfassenden 

Prüfungs- und Abstimmungsprozesses mit den legistisch federfüh renden Fachres­

sorts BMASK und BMGF. Dem würde das BMF jedenfa l ls offen gegenüberstehen. 

(c) Das BMGF teilte in seiner Ste l lungnahme mit, dass der bestehende Immobilien­

fonds der SVA im Rahmen der Aufsicht ohnehin einer engen Kontrol le unterzogen 

werde. Für diesen Immobi lien-Spezia lfonds sei e ine den I ntentionen des RH ent­

sprechende Veran lagungspolitik in den Anlagerichtl i n ien laut Rahmenvertrag vor-
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3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

gesehen; die vom RH angesprochenen Kriterien wie Bonität, regionale Beschrän­

kung und zulässige Währung seien dort jeweils in einer auf Sicherheit bedachten 

restriktiven Form geregelt. Insofern scheine eine gesetzl iche Regelung hinsicht l ich 

der näheren Ausgesta ltung nicht zwingend erforderl ich. 

Nach Ansicht des BMG F liege die führende Zustä ndigkeit fü r eine a l lfä l l ige legisti­

sche Änderung beim BMASK. 

Unabhängig von den jeweil igen Zuständigkeiten hielt der RH gegenüber dem 

BMASK und dem BMG F seine Empfehlung aufrecht, für die Zu lässigkeit von Immo­

bi lienfonds genauere Regelungen vorzusehen. 

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 8) dem BMASK, dem BMF und dem BMGF 

empfohlen, bei der Novel l ierung der gesetzl ichen Rege lungen zu den zulässigen 

Anlageinstrumenten d ie Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 446 ASVG eindeu­

tig zu regeln .  

(2)  Das BMASK und das BMGF hatten im Nachfrageverfahren auf die Ste l lungnah­

men zum Vorbericht verwiesen, wonach die sozia lversicherungsrechtl ichen Folgen 

eines Verstoßes gegen § 446 ASVG durch die aufsichtsrechtlichen Instrumente hin­

re ichend geregelt seien; für zivi l rechtl iche Folgen seien die Justizbehörden zustän­

d ig, sodass kein Handlungsbedarf bestehe. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfah ren ergänzend auf Überlegungen des Hauptver­

bands zur Adaptierung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richtlin ien fü r die 

Beurteilung von Vermögensanlagen verwiesen. 

(3)  Der RH ste l lte nunmehr fest, dass die Konseq uenzen eines Verstoßes gegen 

§ 446 ASVG weiterh in  nicht geregelt waren. 

Das BMASK, das BMF und das BMG F setzten die Empfehlung nicht um. 

Der RH wiederholte daher seine Empfeh lung, auf eine Novel l ierung der gesetzl i­

chen Rege lungen zu den zulässigen Anlageinstrumenten hinzuwi rken und dabei die 

Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 446 ASVG eindeutig zu regel n . 

(a) Das BMASK h ielt seine Ste l lungnahme zum Vorbericht und Nachfrageverfahren 

aufrecht und erachtete das bestehende Regu latorium hinsichtlich der Kernaspekte 

a ls ausreichend. 
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4.4 

(b) Das BMF sagte zu, das Augenmerk im Ra hmen der Ausübung seiner Aufsichtstä­

tigkeit über die Sozia lversicherung verstärkt auf das Thema Veran lagungen zu rich­

ten und auch seine Aufsichtsorgane diesbezüglich zu sensibi lisieren. 

(c) Das BMGF hielt seine Stel lungnahme zum Vorbericht und Nachfrageverfa hren 

aufrecht. 

Der RH hie lt seine Empfehlung an das BMASK, das BMF und an das BMGF aufrecht, 

die Konsequenzen eines Verstoßes gegen d ie Bestimmungen des § 446 ASVG ein­

deutig zu regeln .  Er hielt d ie Materie aufgrund der bestehenden Sonderrege lung im 

§ 446 ASVG für so spezifisch, dass die Fragen der Rechtsfolgen einer Verletzung 

(wie z.B. Haftungen) einer besonderen Regelung bedu rften.  

Strukturierte Anleihen 

5.1 

5.2 

(1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 8, 9) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMGF empfohlen, bei der Novel l ierung der gesetzl ichen Regelungen zu den zu läs­

sigen Anlageinstru menten eine klare, verb ind l iche Regelung zur Zu lässigkeit von 

strukturierten Anleihen zu schaffen, d ie besonders die Aspekte der Sicherheit im 

Bl ick hat  (z .B .  durch Vorschlag an den Gesetzgeber, durch Richtl in ien des Hauptver­

bands oder durch entsprechende Vorgaben durch die Aufsichtsbehörden selbst). 

(2) Laut Mitte i lung des BMASK im Nachfrageverfahren sei bereits ein Entwurf einer 

Richtl in ie des Hauptverbands für die Beurte i lung von Vermögensa nlagen im Sinne 

des § 446 Abs. 1 und Abs. 2 ASVG erarbeitet worden, der nach erfo lgter Anpassung 

der Gesetzeslage besch lossen würde. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfahren ergänzend auf Überlegungen des Hauptver­

bands zur Adaptierung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richtlinien für die 

Beurtei lung von Vermögensa n lagen verwiesen, das BMGF ebenfal ls  auf la ufende 

Ü berlegungen zur Adaptierung des § 446 ASVG. 

(3)  Der RH stel lte nunmehr fest, dass der nove l lierte § 446 Abs. 1 ASVG den Aspekt 

der Anlagesicherheit deutl ich hervorhob (siehe auch TZ 2); Abs. 2 leg. cit. präzi­

sierte den Einsatz derivativer I nstrumente.4 

Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung des RH um, indem der 

novel l ierte § 446 ASVG den Einsatz derivativer Instrumente präzise regelte. 

bei zinsbezogenen Geschäften: Zinsswaps in einer einzigen Währung, Basis-Swaps, Zinsausgleichsvereinba­

rungen und Zinsterminkontrakte 
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Begriff der "zur Anlage verfügbaren Mitteilt 

6.1 

6.2 

( 1 )  Der RH hatte i n  se inem Vorbericht (TZ 10) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMGF empfoh len, bei der Novel l ierung der gesetzlichen Regelungen zu den zu läs­

sigen An lageinstrumenten den Anwendungsbereich des § 446 ASVG eindeutig fest­

zulegen sowie die Sicherheit der Mittel i n  den Vordergrund zu ste l len; dies vor dem 

Hintergrund, dass d ie Veran lagungsbedingungen des § 446 ASVG, z .B. die nachge­

wiesene Bonität der Banken, nur  für "zur Anlage verfügbare Mittel" galten, d ieser 

Begriff aber n icht weiter definiert war. Aus Sicht des RH war z.B. die Bonität der 

Bank auch dann notwendig, wenn  ein Konto zwar pr imär dem Za h lungsverkehr 

(n icht der Veran lagung) gewidmet wa r, aber im Ergebnis wesent l iche Mittel dort 

lagen. 

(2) Laut Mittei l ung des BMASK und des BMGF im Nachfrageverfahren gebe es 

Ü berlegu ngen zu einer Adaptierung des § 446 ASVG. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfa hren ergänzend auf Überlegungen des Hauptver­

bands zur Adaptierung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richtlinien für d ie 

Beurte i lung von Vermögensanlagen verwiesen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass Girokonten und andere Vorkehrungen, d ie der 

laufenden Liquid itätssteuerung dienten, gemäß § 2 Abs. 5 der "Richtlinie für die 

Beurteil ung von Vermögensan lagen im  Sinne des § 446 Abs. 1 und Abs. 2 ASVG" 

(RBV) des Hauptverbands n icht a ls  Veran lagungen im Sinne der Richtlinie und da­

mit im Sinne des § 446 ASVG galten. Die Regelungen der Richtl in ie - wie z .B.  über 

Bon ität - waren demnach für G irokonten n icht anwendbar. 

Die Sozia lversicherungsträger bel ießen insbesondere im  Jahr  2015 wesentl icheS 

Veran lagungsmittel auf besser verzi nsten G i rokonten. 

Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung teilweise um: Durch 

die Richtl inie fü r die Beurtei lung von Vermögensan lagen war eine Abgrenzung zwi­

schen den Mittel n  der laufenden Liqu iditätssteuerung und den zur Veran lagung zur 

Verfügung stehenden Mitte ln  vorgenommen worden. Al lerdi ngs waren G i rokonten 

nicht vom Anwendungsbereich der Richtl in ie umfasst, da sie keine Veran lagungen 

im Sinne dieser Richtl in ie darste l lten. Somit waren die Vorschriften über die Bonität 

n icht für solche Konten anzuwenden. Der RH erinnerte daran, dass er in seinem 

Vorbericht gerade auf die Notwendigkeit h ingewiesen hatte, auch bei jenen Konten 

auf die geforderte Bonität zu achten, die zwar pr imär dem Zah lungsverkehr gewid­

met waren, aber auf denen im Ergebnis wesentl iche Mittel lagen . Der RH kritisierte, 

Bei einem Sozialversicherungsträger waren bspw. zum Stichtag 31. Dezember 2015 insgesamt 

152,50 Mio. EUR auf Girokonten veranlagt. 
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6.3 

6.4 

dass es für die Sozia lversicherungsträger weiterhin zulässig war, wesentl iche Mittel 

bei Bankinstituten zu ha lten, d ie über keine zweifelsfreie Bonität verfügten .  

Der RH wiederholte daher seine Empfeh lung, auf e ine Novel l ierung der gesetz l i­

chen Rege lung zu den zulässigen Anlageinstrumenten hinzuwirken, dabei den An­

wendungsbereich des § 446 ASVG eindeutig festzu legen und die Sicherheit a l ler 

Mittel i n  den Vordergrund zu stel len . 

(a) Das BMASK teilte in seiner Ste l lungnahme mit, dass d ie in den Richtlinien vorge­

nommene Ausnahme von Girokonten auf Wunsch der Sozia lversicherungsträger 

und primär aus verwaltungsökonomischen Erwägungen erfolgt sei. 

Das BMASK wies darauf h in, dass es beispie lsweise für die Pensionsversicherungs­

anstalt ( PVA) als bundesweiter Träger zur raschen und kostengü nstigen E rfü l l ung 

ihrer Za h lungsverpflichtungen erforderlich sei, auch mit Loka lbanken zusammenzu­

arbeiten, die über kein  bzw. ein nicht ausreichendes Rating verfügen würden. 

Aus verwaltu ngsökonomischen Gründen werde das BMASK daher die bestehende 

Vorgehensweise zwa r be ibeha lten, jedoch bei amtl ichen Untersuch ungen gemäß 

§ 449 Abs. 4 ASVG ein besonderes Augenmerk auf den sorgfältigen Umgang bei 

d iesen F inanztransaktionen legen. 

(b) Das BMF wiederholte (siehe TZ 3), dass die gegenständ l iche Empfeh lung des RH 

in a l lfäl lige Ü berlegu ngen bezüglich einer Präzisierung der maßgeblichen Sozia lver­

sicherungsvorschriften einzubeziehen wäre. 

(c) Das BMG F pflichtete in seiner Ste l lungnahme dem RH bei, dass G irokonten und 

andere Vorkehrungen, die der laufenden Liqu iditätssteuerung d ienen, keine Veran­

lagungen im Sinne der RBV se ien. Somit seien die Regelungen über d ie Bonität nach 

§ 3 RBV nicht anzuwenden. Es sei daher zu prüfen, ob eine entsprechende Anpas­

sung des § 2 Abs. 5 RBV im H inblick auf den Entwurf des BMF fü r ein Bundesgesetz, 

mit dem die Versicherungsträger (der Hauptverband) bei der Vermägensverwal­

tung sowie beim Schulden- und Liqu iditätsma nagement die Grundsätze nach § 2a 

des Bundesfinanzieru ngsgesetzes (BFinG) anzuwenden haben, erforderl ich sei. Die 

mit der F ina nzgebarung verbundenen Risiken seien auf ein Mindestmaß zu be­

schränken, weshalb eine zweifelsfreie Bonität der jewei l igen Banken auch bei Giro­

konten und anderen Vorkehrungen, die der laufenden Liqu id itätssteuerung dienen, 

notwendig sei .  

Der RH hielt dem BMASK und dem BMGF entgegen, dass in den Erläuteru ngen zur 

RBV sowie im  Verweis des § 446 ASVG auf § 2a BFinG auf die Vermeidung von Risi­

ken zwar explizit hingewiesen wurde, dies jedoch nur  als a l lgemeiner Grundsatz 
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geregelt war. Dem gegenüber stand eine konkrete Ausgesta ltung der Maßnahmen 

zur Risikoreduktion in § 3 RBV, worin bestimmte Kriterien zur Bonitätsbewertung 

aufgezählt waren.  

Der RH sah für die Prüfung der Bonität in der Anwendung der detail l ierten Regelun­

gen des § 3 RBV ein besseres I nstrumenta rium a ls  im Verweis auf d ie a l lgemeinen 

Grundsätze des § 2a BFinG. Er  h ielt auch angesichts der n icht unwesentl ichen Mit­

tel auf den Gi rokonten eine Ausnahme dieser Konten bei der Beurtei lung der zwei­

felsfreien Bon ität des Kreditinstituts für sach l ich nicht gerechtfertigt. 

Der RH verbl ieb daher bei seiner Empfeh lung. 

Begriff der "zweifelsfreien Bonitätll 

7.1 

7.2 

(1 )  Der RH hatte in se inem Vorbericht (TZ 11 )  dem BMASK, dem BMF und dem 

BMGF empfoh len, bei der Novel lierung der gesetzl ichen Regelungen zu den zu läs­

sigen Anlageinstru menten für eindeutige Vorgaben zur I nterpretation der gesetzl i­

chen Anforderung einer zweifelsfreien Bonität der Emittenten von Vera nlagungs­

instrumenten zu sorgen. 

(2)  Laut Mittei l ung des BMASK im Nachfrageverfahren sei bereits e in Entwurf einer 

Richtl in ie des Hauptverbands für die Beurtei lung von Vermögensanlagen im Sinne 

des § 446 Abs.  1 und Abs.  2 ASVG erarbeitet worden, der nach erfolgter Anpassung 

der Gesetzeslage beschlossen würde. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfahren ergänzend auf Überlegu ngen des Hauptver­

bands zur Adaptierung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richtlinien fü r die 

Beurtei lung von Vermögensan lagen verwiesen, das BMGF ebenfa l ls  auf laufende 

Ü berlegungen zur Adaptierung des § 446 ASVG. 

(3)  Wie der RH nunmehr feststel lte, regelte der Hauptverband in § 3 der RBV die 

Kriterien fü r das Vorl iegen einer "zweifelsfreien Bonität" im Sinne des § 446 ASVG 

für unterschiedl iche Veran lagungsformen. Bei Mitgliedstaaten des EWR war das 

aktuelle Rating für die Beurteilung der Bonität heranzuziehen.6 Für die Bonitätsbe­

wertung von Kreditinstituten, Unternehmen und fü r Pfandbriefe waren neben dem 

Rating noch weitere Faktoren zu berücksichtigen.7 

Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung des RH um, da die 

Richtlinie fü r die Beu rtei lu ng von Vermögensan lagen des Hauptverbands regelte, 

Dieses Rating musste mindestens "Upper Medium Grade" betragen. 

Dazu zählten etwa die Bilanzsumme, die Kernkapitalquote oder der Gewinn vor Steuern. 
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nach welchen Kriterien die Sozia lversicherungsträger die Bonitätsprüfung bei Ver­

an lagungen durchzuführen hatten. 

Einbindung der Selbstverwaltung 

8.1 

8.2 

Berichtssystem 

9.1 

(1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 26) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMG F empfohlen, bei der Novel l ierung der gesetzl ichen Regelungen zu den Prozes­

sen der Vermögensveran lagung auf eine Kla rste I lung bezügl ich der Einbindung der 

Selbstverwaltung in  die An lageentscheidungen hinzuwi rken sowie eine zumindest 

jährl iche Berichtspflicht an den Vorstand vorzusehen. Ebenso hatte der RH empfoh­

len, die Einbindung der Kontrol lversammlung sicherzustel len.  

(2)  Das BMASK hatte im Nachfrageverfa hren mitgetei lt, dass bereits ein Entwurf 

einer Richtlinie des Hauptverbands für die Beurte i lung von Vermögensa nlagen im 

S inne des § 446 Abs. 1 und Abs. 2 ASVG erarbeitet worden sei, der nach erfolgter 

Anpassung der Gesetzeslage besch lossen würde. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfah ren ergänzend auf Überlegungen des Hauptver­

bands zur Adaptierung des § 446 ASVG sowie zur Erlassung von Richtlinien für die 

Beurte i lung von Vermögensan lagen verwiesen. 

Laut Mitteilung des BMGF im Nachfrageverfah ren sol lte die konkrete prozedura le 

Umsetzung durch eine Vorgabe des Hauptverbands in Form von Richtlin ien erfol­

gen, die sodann die einzelnen Versicherungsträger trägerintern zu implementieren 

hätten. 

(3)  Wie der RH nunmehr feststel lte, waren d ie Sel bstverwaltung und die Aufsichts­

behörden gemäß § 7 der RBV in rege lmäßigen Abständen - mindestens einmal 

jährlich - über die getätigten Veran lagungen und deren Stand zu informieren .  Die 

Kontrollversammlung erhielt über die Berichte an den Vorstand Kenntn is von den 

getätigten Veran lagungen. 

Das BMASK, das BMF und das BMG F setzten die Empfehlung des RH um, indem die 

RBV nunmehr ein zu mindest jährl iches Berichtswesen an die Selbstverwaltung und 

die Aufsichtsbehörden über d ie  getätigten Veran lagungen und deren Stand fest­

legte. 

(1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 22, 38, 56) dem BMASK, dem BMF und 

dem BMGF empfohlen, bei der Novel l ierung der gesetzlichen Regelungen zu den 

Prozessen der Vermögensveranlagung ein Berichtssystem zu schaffen, i n  dem Um-
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9.2 

fang (z .B. hinsichtlich der Bankein lagen), Art (z.B. h insichtlich der Fondsbestim­

mu ngen) und Zu lässigke it der Veran lagung (z.B. hinsichtl ich der Bestätigung der 

Ü bereinstimmung mit § 446 ASVG seitens des Produktanbieters) ersichtlich s ind. 

Weiters hatte er  empfoh len, konkretere Vorgaben für das Risikomanagement so­

wie - durch eine regelmäßige Berichtspfl icht - einen Überblick über die vorhande­

nen Risiken zu schaffen. 

(2)  Das BMASK hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass bereits ein Entwurf 

einer Richtlinie des Hauptverbands für die Beurtei lung von Vermögensanlagen im 

Sinne des § 446 Abs. 1 und Abs. 2 ASVG erarbeitet worden sei, der nach erfolgter 

Anpassung der Gesetzeslage beschlossen würde. 

Das BMF hatte im Nachfrageverfahren auf seine bisherige Ste l lungnahme verwie­

sen, wonach ein höheres Maß an Transparenz wünschenswert sei. Die legistische 

U msetzung sei durch die federfüh renden Ressorts BMASK und BMGF zu prüfen.  

Laut Mittei lung des BMGF im Nachfrageverfahren sol lten Richtlinien des Hauptver­

bands sowohl  e in Berichts- als auch ein Ris ikoma nagementsystem vorgeben. 

(3)  (a) Wie der RH nunmehr festste l lte, waren nach § 7 der Richtl inie für die Beur­

tei lung von Vermögensanlagen die Sel bstverwaltung und die Aufsichtsbehörden 

regel mäßig über die Art der getätigten Veran lagungen und deren Stand zu infor­

mieren (siehe TZ 8). Der BerichtS sol lte mindestens den Stand der Anlagen und den 

An lageerfolg ausweisen.  Eine Bestätigung des Produktanbieters hinsichtl ich der 

Ü bereinstimmung der Veranlagung mit den Vorgaben des § 446 ASVG war in der 

Richtlinie nicht vorgesehen. 

(b) Nach § 6 Abs.  3 der RBV hatten die Sozia lversicherungsträger eine Risikokont­

rol le  für den Bereich der Geld- und Ka pita lma rktveran lagungen durchzuführen. 

Vorgaben über eine Berichtspflicht und eine darin entha ltene Darste l lung der kon­

kret vorhandenen Risiken gab es nicht. 

(1) Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfehlung des RH zur Schaf­

fung ei nes Berichtssystems, in dem Art, Umfa ng und Zu lässigkeit der Veranlagung 

ersichtl ich s ind, tei lweise um: Das in § 7 der RBV vorgesehene Berichtssystem 

enthielt Vorgaben zum Ausweis und zu Art und U mfa ng der Veran lagu ng, aber 

nicht zu ihrer  Zu lässigkeit. 

Der RH empfahl, darauf h inzuwirken, dass das Berichtswesen zur Vermögensveran­

lagung auch über die Zu lässigkeit der Veran lagung (z .B. h i nsichtl ich der Bestätigung 

der Ü bereinstimmung mit § 446 ASVG seitens des Produkta nbieters) informiert. 

Das detaillierte Berichtsschema war in Leitlinien der Sozialversicherungsträger zu regeln. 
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(2)  Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten d ie Empfehlung des RH zu konkre­

teren Vorgaben für das Risi komanagement sowie zu einer regelmäßigen Berichts­

pflicht samt Ü berblick über d ie vorhandenen Ris iken tei lweise um:  Die RBV sah 

zwar die Einrichtung einer Risi kokontrol le  fü r die Veran lagungen vor, Vorga ben 

über eine Berichtspfl icht und eine darin entha ltene Darste l lung der konkret vor­

handenen Risiken feh lten jedoch. 

Der RH empfah l  daher, im Bereich des Risikomanagements e ine regelmäßige Be­

richtspflicht vorzusehen, die auch einen Ü berblick über die vorhandenen Risiken 

sicherstel lt. 

(a) Das BMASK sagte in seiner Ste l lungnahme zu, auf die U msetzung der berechtig­

ten Empfehlungen des RH im Rahmen der Aufsicht nach Möglichkeit einzuwirken. 

(b) Das BMF verwies in  seiner Ste l lungnahme auf die Richt l inien des Hauptver­

bands für die Beurtei lung von Vermögensan lagen im Sinne des § 446 Abs. 1 und 

Abs. 2 ASVG sowie auf die Leitl inien der Sozia lversicherungsträger. Al lfä l l ige Ergän­

zungen der Richt l in ien in der vom RH vorgesch lagenen Form hätten seitens des 

Hauptverbands zu erfolgen. 

Festzuhalten sei, dass das BMF das Augenmerk im Rahmen der Ausübung seiner 

Aufsichtstätigkeit über die Sozialversicherung verstärkt auf die Zu lässigkeit von Ver­

an lagungen richte und auch seine Aufsichtsorgane diesbezüglich sensibi lis iere. 

Die verschiedenen aufsichtsbehörd l ichen Mittel, die den Trägern der Aufsicht in 

den maßgeblichen sozia lversicherungsrechtl ichen Vorschriften eingeräumt seien 

(u .a .  Vorlage a l ler  Bücher, Belege, Unterlagen etc. ;  amtl iche Untersuchu ngen in Ge­

stalt von E i nschauen durch die Aufsichtsbehörden usw.), würden aus Sicht des BMF 

gewährleisten, dass die Sozialversicherungsträger der vom RH geforderten I nfor­

mationspflicht betreffend die Zu lässigkeit von Veran lagungen bereits jetzt nachzu­

kommen haben. 

(c) Das BMGF sti mmte dem RH in seiner Stel lungnahme zu, dass in § 7 RBV hinsicht­

lich der Berichte keine Regelungen zur Festste l lung der Zulässigkeit der getätigten 

Veranlagungen und zur Darste l lung der konkret vorha ndenen Risiken vorgesehen 

seien. Al lerdings gebe es h insichtlich der Darste l lung der Berichte Mindesterforder­

nisse und es fänden sich in § 6 Abs. 3 RBV umfangreiche Regelungen über die erfor­

derl iche Risikokontrol le durch die Sozia lversicherungsträger. 
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Das BMGF merkte weiters an, dass das konkrete Berichtsschema und die Berichts­

frequenz in den jeweiligen Leit l in ien der Sozia lversicherungsträger zu regeln wä­

ren .  Im Rahmen der Aufsicht werde auf e ine entsprechende Detai l l iertheit in den 

Leit l inien Bedacht zu nehmen sein. 

Bilanzierungsregeln der Rechnungsvorschriften 

10.1 

10.2 

( 1 )  Der RH hatte in se inem Vorbericht (TZ 36, 50) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMGF empfohlen, die Vorgehensweise der Aufsichtsbehörden zu schärfen und d ie 

Rechnungsvorschriften dahingehend zu ändern, dass die tatsächl ichen Werte der 

Wertpa piere und Fonds zumindest i n  der Einzelnachweisung anzuführen sind.  

(2) Laut Mitte i lung des BMASK im Nachfrageverfahren sei mit Wirksamkeitsbeginn 

1. Jänner 2015 in den Rech nungsvorschriften die Empfehl ung des RH umgesetzt 

worden. 

Das BMF hatte im  Nachfrageverfah ren auf d ie Ste l lungnahme zum Vorbericht ver­

wiesen, wonach es unter dem Gesichtspunkt eines erhöhten Maßes an Transpa­

renz begrüße, in Zukunft die tatsäch l ichen Werte der Wertpapiere und Fonds in 

den Einze lnachweisungen anzuführen. Änderungen der Rechnungsvorschriften 

seien vom BMGF im Einvernehmen mit dem BMASK vorzunehmen. 

Das BMGF hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, im Zuge des nächsten Redakti­

onskomitees zu den Rechnungsvorschriften eine derartige Änderung zu era rbeiten 

und den Sozialversicherungsträgern und dem Hauptverba nd zur Ste l lungnahme 

vorzu legen. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, waren seit der 46. Änderung9 der "Weisungen 

für die Rech nungslegung und Rechnungsführung bei den Sozia lversicheru ngsträ­

gern und dem Hauptverband" gemäß deren § 14 Abs. 9 in der Einzelnachweisung 

zur Aktivpost "Wertpapiere" für al le Positionen die ISIN ( I nternational Securities 

Identification Number10) und der a ktuel le Wert zum Bilanzstichtag anzuführen. Bei 

den thesaurierenden Fonds waren die ausschüttungsgleichen Erträge in einer Fuß­

note darzuste l len.  

Das BMASK, das BMF und das BMGF setzten die Empfeh lung des RH um, indem 

nunmehr aus der Einze lnachweisung auch die tatsächl ichen Werte der Wertpa­

piere und Fonds ersichtlich waren.  

m i t  1. Jänner 2015 in  Kraft getreten 

10 zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination als Identifikationsnummer für Wertpapiere 

III-392 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 55

www.parlament.gv.at



Bericht d s R echnungshofes R 
-

Vermögensmanagement ausgewä h lter Kranken- und Unfa l lversicherungsträger; 
Fol low-u p-Ü berprüfung H 

Aufsicht 

11.1 (1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 56) dem BMASK, dem BMF und dem 

BMGF empfohlen, die Tätigkeit der mit der Wahrnehmung der Aufsicht Beauftrag­

ten (Aufsichtskommissäre)  bzw. der inha lt l ich befassten Fachabtei lungen systema­

tisch zu koordin ieren, z.B. durch inhaltl iche Schu lungen, e ine aktenmäßige Doku­

mentation der Vorbereitung und der Berichterstattung zu Sitzungen und durch eine 

zentra le Ü bersicht über aktuelle Themen. 

(2) Das BMASK hatte im Nachfrageverfahren auf seine Ste l lungnahme zum Vorbe­

richt verwiesen, wonach es insbesondere die Dokumentation und Koord ination 

durch entsprechende innerorganisatorische Maßnahmen sicherstel le. 

Auch das BMF hatte im Nachfrageverfah ren auf seine Ste l l ungnahme zum Vorbe­

richt verwiesen :  Den Aufsichtskommissären würden in Zuku nft wieder verstärkt 

aufsichtsrelevante Themen von grundsätzl icher Bedeutung sch riftl ich zur Kenntnis 

gebracht, um eine verbesserte Koordin ierung zu gewährleisten.  Das BMF überlege 

eine Wiederaufnahme der vor dem Jahr 2008 abgeha ltenen Informationsveransta l­

tungen für d ie Aufsichtsorgane unter Tei lnahme des BMF. Es prüfe eine prakti kable 

Lösung zur aktenmäßigen Dokumentation der Sitzungsvorbereitung, der Berichter­

stattung zu den Sitzungen sowie der genehmigten Protokolle der Sozia lversiche­

rungsträger. 

Laut Mittei lung des BMGF im Nachfrageverfah ren habe es die Empfeh lung des RH 

durch innerorganisatorische Maßnahmen umgesetzt. 

(3) (a) Wie der RH nunmehr festste l lte, führten beim BMASK die Aufsichtskommis­

säre an lassbezogen Vorbesprechungen mit der jewei ls zuständigen Facha bteilung 

durch.  Im Frühjahr 2016 fand eine Informationsveransta ltung statt, bei der die Auf­

sichtskommissäre vor al lem über die Vorbereitung für Sitzungen und die Dokumen­

tation von U nterlagen geschult wurden. Die Aufsichtskommissäre dokumentierten 

die Protokol le und U nterlagen von Sitzungen sowie eigene Berichte darüber akten­

mä ßig. Das BMASK erste l lte eine Liste über aufsichtsbehörd l ich relevante Entschei­

dungen zu aktuel len Themen. 

(b) Im BMF koordin ierte die fü r die Sozialversicherung zuständ ige Fachabtei lung die 

Tätigkeit der Aufsichtskommissäre.  Dabei überprüfte sie d ie Sitzungsunterlagen auf 

aufsichtsrelevante Sachverha lte und stimmte sie mit dem BMASK und dem BMGF 

sowie mit dem Kabinett des Bu ndesmin isters für Finanzen ab .  Die Stel l ungnah men 

der Fachabteilung an die Aufsichtsorgane sowie etwaige interne Vermerke zu Sit­

zungen wurden auf einem abteilu ngseigenen Server abgespeichert; eine aktenmä­

ßige Dokumentation unterbl ieb. 
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11.2 

11.3 

(c) Beim BMGF erfolgten rege lmäßige Besprechungen bzw. an lassbezogen schriftli­

che I nformationen, um die Aufsichtskommissäre über relevante Themen zu infor­

mieren. Ein I nformationsaustausch über Sitzungsthemen und andere aufsichtsrele­

vante Themen erfolgte an lassbezogen per E-Mail .  Die Sitzungsunterlagen wurden 

im BMGF aktenmäßig dokumentiert. 

( 1) Das BMASK und das BMGF setzten die Empfehlung des RH um. 

(2) Das BMF setzte die Empfehlung teilweise um, wei l  eine aktenmäßige Dokumen­

tation weiterhin feh lte. 

Der RH wiederholte daher gegenüber dem BMF seine Empfehlung, d ie Vorberei­

tung und die Berichterstattung zu Sitzungen aktenmäßig zu dokumentieren. 

Das BMF tei lte in seiner  Ste l lungnahme mit, dass zwar e ine generel le aktenmäßige 

Dokumentation der Vorbereitung und Berichterstattung zu Sitzungen aus Ressour­

cengründen derzeit n icht erfolge, jedoch a l le relevanten Unterlagen auf dem abtei­

lungsinternen Laufwerk jederze it zur Verfügung stünden. Weitere Unterlagen 

könnten jederzeit auch auf den IT -Plattformen der Sozialversicherungsträger abge­

rufen werden. 

Seitens des BMF werde geprüft, inwieweit die vom RH empfohlene aktenmäßige 

Dokumentation in Angelegenheiten der Vermögensveranlagungen unter verwa l­

tungsökonomischen Gesichtspunkten umgesetzt werden könne. 

Interne Organisation 

Berichtswesen 

12.1 ( 1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 17, 19, 21 )  der AUVA, der OÖGKK und der 

SVA empfohlen, ein regelmäßiges (z.B. jährl iches) Berichtswesen darüber an den 

Vorstand e inzurichten, ob al le An lageinstrumente nach § 446 ASVG zu lässig waren.  

(2)  Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass in den Veran lagungs­

richtl inien eine jährl iche Ü berwachung der Einhaltung der Veranlagungsrichtlinien 

und die Berichterstattung an den Vorstand durch den Vorsitzenden des Veran la­

gu ngsbeirats vorgesehen seien.  

Laut Mittei lung der OÖG KK im Nachfrageverfah ren sei  seit dem Veran lagungsjahr 

2013 diesbezüglich ein jährlicher Routinebericht an den Vorstand und an d ie Kont­

rol lversammlung vorgesehen. 
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12.2 

12.3 

In der SVA sei - so ihre Mittei lung im Nachfrageverfahren - ein entsprechendes Be­

richtswesen an den Vorstand eingerichtet worden. 

(3) (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, erhielt der Vorstand der AUVA jährl ich einen 

Bericht über die Veran lagungen, der die Zulässigkeit der Anlageinstrumente nach 

§ 446 ASVG explizit bestätigte. 

(b) Bei der OÖGKK und der SVA erhielten die Vorstä nde ebenfa l ls  einen jährl ichen 

Bericht über d ie erfolgten Veran lagungen. Eine explizite Bestätigung, dass die An­

lageinstrumente nach § 446 ASVG zulässig wa ren, feh lte. Die OÖGKK und die SVA 

sagten im  Rahmen der Follow-up-Ü berprüfung zu, d iese Bestätigung zukünftig in 

die Vorsta ndsberichte aufzunehmen. 

(1)  Die AUVA setzte die Empfeh lung des RH um.  

(2)  Die OÖG KK und die SVA setzten d ie  Empfeh lung teilweise um:  Der  RH aner­

kannte, dass die Soz ia lversicheru ngsträger e in regelmäßiges Berichtswesen über 

den Stand und Umfang der Veran lagu ngen eingerichtet hatten . Al lerdings enthiel­

ten ihre Vorstandsberichte noch keine expl izite Aussage über die Zulässigkeit ihrer 

Veran lagu ngen nach § 446 ASVG. 

Der RH hielt positiv fest, dass die OÖGKK und die SVA noch während der Fol low­

up-Überprüfung die Umsetzung dieser Empfehlung für den jewei ls nächsten Vor­

standsbericht zusagten .  

Er empfah l  der OÖGKK und der SVA, in ih ren Veranlagungsberichten e ine Aussage 

zu treffen, ob a l le  Anlageinstrumente nach § 446 ASVG zulässig wa ren.  

(a) Die OÖGKK wies in ihrer Ste l lungnahme darauf h in,  dass sie im Dezember 2016 

eine Anpassung ihrer Veran lagu ngsstrategie und Leit l inien für Veran lagu ngen vor­

genommen habe. Nunmehr sei geregelt, dass von den Banken und Kapita lan lage­

gesel lschaften jährl ich e ine Bestätigung über die Zu lässigkeit der Anlageinstru­

mente nach § 446 ASVG zu übermitte ln  sei .  

(b) Die SVA wies i n  ihrer Ste l lungnahme auf ihre Zusage hin,  in den Vorstandsbe­

richten e ine Bestätigung über die Zu lässigkeit der Anlageinstrumente nach 

§ 446 ASVG (§ 2 18 GSVG) aufzunehmen. Sie teilte weiters mit, dass im Rahmen des 

internen Risikomanagements eine jährl iche Bestätigung der Fondsgese l lschaften 

über die Zu lässigkeit der Assets gemäß § 218 GSVG (§ 446 ASVG) vorgesehen sei. 

Diese Bestätigungen seien nunmehr eingeholt worden.  
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Performance-Berichte 

13.1 

13.2 

( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 46) der AUVA, der OÖGKK und der SVA 

empfoh len, zumindest jährliche Performance-Berichte zu den Anlageinstrumenten 

(z .B.  Inputdaten, Berechnungsmethodik, Referenzrenditen bzw. Benchmarks etc. )  

umzusetzen. 

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass i n  den überarbeiteten 

Veranlagungsrichtlinien ein umfassendes Berichtssystem vorgesehen sei .  

Laut Mitteilung der OÖGKK im Nachfrageverfahren würden die jährl ichen Perfor­

mance-Berichte im Zuge der Berichterstattung an den Vorstand und an d ie Kont­

rol lversammlung erfolgen.  

Die SVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, der Empfehl ung des RH im  We­

sentlichen bei Terminein lage, Barvorlage und den Spezia lfonds zu entsprechen. 

(3)  (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, erstel lte die AUVA jährl ich einen Perfor­

mance-Bericht. Dieser enthielt insbesondere einen Vergleich der Veran lagungen 

mit Benchmarks, eine Beurteilung der Portfol iozusammensetzu ng, einen Vergleich 

zwischen den Nominalen" und den Marktwerten der Veran lagungen sowie eine 

Darstel lung der Gesamtkosten. 

(b) Die OÖGKK erstel lte ha lbjährl iche Vera n lagungsberichte an den Vorstand, die 

den Veran lagungsbesta nd detai l l iert auswiesen sowie die Performance-Kennzah­

len der jewei l igen Assetklassen darstel lten. Die Berichte zeigten weiters die Ent­

wicklung der Vera n lagu ngen anhand ei nes Vergleichs der Nominalen mit den 

Ma rktwerten. Benchmark-Vergleiche feh lten. 

(c) Die SVA erste l lte mehrmals pro Jahr  Performance-Berichte, die die Erträge der 

verschiedenen Assetklassen auswiesen und d ie Performance der Veran lagungen 

den jewei ligen Benchmarks gegenüberste l lten. 

(1) Die AUVA und die SVA setzten die Empfehlung des RH um. 

(2) Die OÖG KK setzte die Empfehlung teilweise um, weil sie ihren Veran lagungen 

keine Bench marks als Vergleich gegenüberstel lte. 

Der RH wiederholte daher seine Empfeh lung an die OÖGKK, die Performance ihrer 

verschiedenen Veranlagu ngen mit Benchmarks zu vergleichen. 

11 Nennwert eines Wertpapiers 
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13.3 Die OÖGKK tei lte in ihrer Stel lungnahme mit, dass sie ab dem Bericht fü r das 

Jahr 2016 die i n  § 4 der nunmehr geänderten Leitlinien festgeha ltenen Referenz­

zinssätze als Benchmark in den Bericht aufnehmen werde. Weiters werde der Ver­

gleich zwischen Nominale und Kurs in den Bericht an den Vorstand und die Kont­

rol lversamml ung aufgenommen. 

Aufbauorganisation des Veranlagungsmanagements 

14.1 ( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 28) der AUVA, der OÖGKK und der SVA 

empfohlen, eine organisatorische Trennung der Entscheidung über die Vermögens­

veran lagung und des laufenden Risikomanagements vorzusehen und auf eine 

strikte Einhaltung des Prinz ips der Funktionstrenn ung zu achten. 

(2)  Im Nachfrageverfahren hatte die AUVA m itgeteilt, dass d ie organisatorische 

Trennung der Entscheidung über die Vermögensveran lagung vom laufenden Risiko­

ma nagement in die neuen Veran lagu ngsrichtl inien sowie das I KS-Handbuch aufge­

nommen worden sei .  Das Veranlagungskomitee würde d ie kon kreten Aufgaben 

und das Ris ikomanagementkonzept festlegen. Es sol l aber eine eigenverantwortli­

che und unabhängige Stel le die Funktion des Ris ikomanagements übernehmen. 

Die OÖGKK era rbeite - so ihre Mittei lung im Nachfrageverfahren - mit einem Bera­

ter eine Ris ikomanagement-Richtl in ie, d ie auch die vorgegebene Trennung ab­

bi lde. 

Laut Mitte i lung der SVA im Nachfrageverfahren schaffe sie eine aus den beiden 

Stabsstel len Contro l l ing und Innenrevision bestehende und um das Risikomanage­

ment erweiterte neue Abtei lung, deren Leiter gleichzeitig d ie Funktion des Risiko­

managers innehabe. Der Ris ikomanager sei in den Prozess der Vermögensveranla­

gung n icht eingebunden, sondern er überwache regelmäßig das Ris iko der 

Veran lagung auf Basis der dafür zusa mmengestel lten Unterlagen.  

(3) (a) Wie der RH nunmehr feststellte, sah die AUVA in  ihrer Veranlagungsrichtlinie 

die Implementierung eines Risikomanagers vor. Für diese Position war eine organisa­

torische und personelle Trennung von der für den Veranlagungsprozess zuständigen 

Organisationseinheit vorgesehen. Die AUVA betraute im Jahr  2016 ein externes Bera­

tungsunternehmen mit der Durchführung des Risikomanagements (siehe TZ 23). So­

mit waren die Funktionen der Vermögensveran lagung und des Risikomanagements 

organisatorisch getrennt. 

(b) Bei der OÖGKK wa r die Finanzabtei l ung für das Veran lagungsmanagement zu­

ständig und nahm im Rahmen des Veran lagungsprozesses auch Aspekte des laufen-

��'rl � �.,;&.��JP:'�'·:'(!I?,�"�·�T�����·l��''''I'm''I''-'''·''""'.u::!!'Fi-U'}l';T�Iif"··�� . 28 1 - +, . ,  ; 
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14.2 

14.3 

den Risikomanagements wahr, indem sie die Vorga ben der Risikomanagement­

Richtlinie fü r Vermögensveran lagu ngen anhand einer Ris iko-Kontro l l-Matrix 

abarbeitete. Es gab kein  vom Veran lagungsmanagement organisatorisch und funk­

tional  getrenntes Risikoma nagement. 

(c) Die SVA besch loss im Jahr  2014 eine Reorganisation und schuf zur organisatori­

schen Trennung des Vermögensma nagements vom Risikomanagement eine eigene 

Abtei lung, die neben den Tätigkeiten der I nternen Revision und des Contro l l ings 

auch für das interne Risikomanagement zustä ndig war (siehe TZ 18). Darüber hin­

aus bea uftragte d ie SVA im Jahr  2014 ein externes Beratungsunternehmen mit der 

Wahrnehmung des Risikomanagements. 

(1) Die AUVA und die SVA setzten die Empfehl ung des RH um.  

(2)  D ie  OÖGKK setzte die Empfehlung n icht um, weil s ie  ke in vom Veran lagungsma­

nagement getrenntes Risikomanagement eingerichtet hatte. Zwar wurden im Ver­

an lagu ngsprozess Punkte der Risikomanagement-Richt l in ie fü r Vermögensveranla­

gungen abgearbeitet und somit einzelne Aspekte des Risikomanagements erfül lt; 

d iese Tätigkeiten nahmen jedoch Personen wahr, die auch fü r die Veranlagung zu­

ständig waren .  Eine organisatorische und fu nktionale Trennung des Risikomanage­

ments war nicht gegeben. 

Der RH hielt daher gegenüber der OÖGKK an seiner Empfeh lung fest, e ine organi­

satorische Trennung der Entscheidung über die Vermögensveran lagung und des 

laufenden Risikomanagements vorzusehen und auf e ine strikte E inha ltung des 

Prinzips der Funktionstrennung zu achten .  

Die OÖGKK wies in  ihrer Ste l lungnahme darauf h in,  dass eine organisatorische 

Trennung zwischen Veran lagungsentscheidung und Risikomanagement in ei nem 

dreistufigen Verfahren erfolge. In  der OÖGKK treffe der Obmann die Veran lagungs­

entscheidung und beauftrage das Büro (DirektionjFinanzabteilung) mit der Umset­

zung. Zudem würde die I nnenrevision im Sinne eines internen Risi komanagements 

jährl ich die E inhaltung der Risikomanagementricht l inie, das Vier-Augen-Prinzip, 

das I KS und die Dokumentationsvorgaben prüfen.  

Die OÖGKK habe weiters in ihrer nunmehr geänderten Strategie für Veran lagungen 

ab dem Jahr  2017 ein externes Risikomanagement festge legt. Dazu werde eine 

nachfolgende jährl iche Kontrol le durch einen externen Gutachter eingerichtet. 

Diesbezügl ich habe d ie OÖG KK bereits erste Gespräche mit einem a l lgemein beei­

deten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen aufgenommen. 

" •• � " .. , � • ' n 29 
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Internes Kontrollsystem 

15.1 ( 1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 35) der AUVA, der OÖG KK und der SVA 

empfohlen, ein Internes Kontrol lsystem ( IKS) einzuführen bzw. die laufende Einfüh­

rung weiter voranzutre iben und dabei im Rahmen der Jahresabsch lussarbeiten ei­

nen regelmäßigen Abgleich der bestehenden Konten durchzufüh ren. 

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass e in I KS-Handbuch er­

stellt worden sei und sich in der fina len Überarbeitungsphase befinde. 

La ut Mitteilung der OÖG KK im Nachfrageverfahren sei ein I KS bereits im Einsatz. 

Wie die SVA im Nachfrageverfahren mitgetei lt hatte, lege sie einen stärkeren Fokus 

auf das Liqu id itäts- und Vermögensma nagement mit einem durchgängigen Vier­

Augen-Prinzip auf Basis einer schriftlichen Dokumentation und insbesondere ei­

nem konsequenten Risikomanagement. Außerdem verlange sie im Zuge der Prü­

fung des Jahresa bschl usses durch die Innenrevision von den Banken schriftl iche 

Kontobestätigungen. 

(3)  (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, waren in der Veran lagu ngsricht l in ie der 

AUVA Elemente eines I KS definiert. Die Richtl in ie  legte neben den Zielen und 

Grundsätzen von Veran lagungen standardisierte Prozesse, Kompetenzen sowie Re­

gelu ngen zum Risikomanagement und zum Berichtswesen fest. So waren bei der 

Auswahl  von An lageprod ukten z .B .  zwingend Produkt-Checkl isten auszufü l len. 

Eine Genehmigung durch das Vera n lagungskom itee war nur  bei Erfü l l ung a l ler er­

forderlichen Muss-Kriterien mögl ich. 

I n  der Bei lage zur Veran lagungsrichtl in ie ergänzte ein Handbuch d ie Ziele und Um­

setzung eines I KS im Rahmen der Vermögensveran lagung. Die AUVA sah es a ls  ei­

nes der Ziele an, durch interne und externe Kontrol ltätigkeiten d ie Einha ltung ein­

schlägiger Gesetze und Vorsch riften (Compl iance-Ziele) sicherzuste l len.  Dabei 

unterschied sie zwischen operativen Kontrollen, die vor a l lem die Überprüfung der 

Arbeitsprozesse und Kompetenzen betrafen, und einer nachfolgenden Manage­

ment-Kontrol le12, um d ie Wirksamkeit der operativen Kontrol len zu sichern. 

Die AUVA füh rte im Rah men der Jahresa bsch lussa rbeiten einen Kontenabgleich 

durch und überprüfte, ob die Bankkonten mit den in den Buchhaltungssystemen 

erfassten Konten übereinstimmten. 

12  Interne Revision, Kontrollversammlung, externe Instanzen (z.B. Jahresabschlussprüfer) und die Aufsichtsbe­

hörden 
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15.2 

(b) Die OÖGKK entwickelte eine I KS-Landkarte, d ie vier Themenbereiche13 identifi­

zierte. Dabei wurden die jeweils notwendigen Prozessschritte beschrieben, mit ei­

nem Risikofaktor bewertet und daraus entsprechende Prüfungsprozesse abgelei­

tet. Weiters regelte das I KS-Konzept die Zuständigkeiten für die Kontrol le und die 

Dokumentation der erfolgten Prüfschritte. Im Rahmen ih rer  Ris ikomanagement­

Richt l in ie für Vermögensveran lagungen sah d ie OÖGKK vor der jewei l igen Veran la­

gu ngsentscheidung zwingende Prüfschritte mittels einer Checkliste vor. 

Die OÖGKK überprüfte im Rahmen der Jahresabsch lussarbeiten ihre Konten dah in­

gehend, ob d ie Bankkonten mit den in den Buchha ltungssystemen erfassten Kon­

ten übereinstimmten. 

(c) Bei der SVA enthie lten die Leitl inien fü r das Liqu id itäts- und Veran lagu ngsma­

nagement die Regel ungen zum I KS. Die Leit l in ien legten für Veran lagungen die er­

forderl ichen Rol len und Mindestqua lifikationen fest. Die Prozesse waren fü r jede 

Veran lagu ngsform unterschied lich gestaltet. In jeder Prozessdarstel lung waren 

zwingend notwendige Prüfschritte sowie ein Gesamtprozessverantwortl icher vor­

gesehen. Die Kontrol le der unterschied lichen Prüfschritte erfolgte mit einer Check­

l iste. Die Prozesse des Liquiditäts- und Veran lagungsmanagements waren in den 

Prüfplan der I nternen Revision aufzunehmen. 

Die SVA überprüfte im Rahmen der Jahresabsch l ussarbeiten auch, ob die Bankkon­

ten m it den in den Buchhaltungssystemen erfassten Konten übereinstimmten. 

Die AUVA, die OÖGKK und die SVA setzten die Empfeh l ung des RH um.  

Krisenma nagement und Geschäftsprozesse 

16.1 ( 1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 29) der AUVA, der OÖGKK und der SVA 

empfoh len, einen Prozess und Zuständigkeiten zum Krisenmanagement bei Veran­

lagungen bzw. zur Aufarbeitung von eingetretenen Schäden zu defin ieren. Ein sol­

cher Prozess sol lte jedenfa l ls  eine besondere Zuständigkeit (die von der routinemä­

ßigen Bearbeitung getrennt war und Interessenkonflikte aussch loss) und eine 

besondere Dokumentations- und Berichtspflicht entha lten.  

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass in den übera rbe iteten 

Veran lagungsricht l in ien Eska lationsmechanismen unter Einbindung des Veran la­

gungskomitees und des Veran lagungsbeirats vorgesehen seien. 

1 3  Rechnungsbearbeitung, Veranlagungen, Bankenmappe und Electronic Banking sowie zurückkommende 

Gelder 
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Die OÖGKK hatte im Nachfrageverfa hren mitgetei lt, dass d ie Aufgaben im Rahmen 

der Vermögensverwaltung sowie die Zuständigkeiten klar festgelegt seien.  Eine for­

melle Darstel lung der Geschäftsprozesse sei in Ausarbeitung. 

Laut Mitte i lung der SVA im Nachfrageverfah ren werde sie das Krisenmanagement 

im Gleichklang mit a l len Sozia lversicherungsträgern unter Steuerung des Hauptver­

bands aktuel l  implementieren. 

(3) (a) Wie der RH nu nmehr feststel lte, sah die AUVA in ihren Veran lagungsrichtli­

n ien14 Eskalationsmechanismen unter E inbindung des Veran lagungskomitees bzw. 

des Veran lagungsbei rats vor. Dabei hatte die Leitung der für Veran lagungen zustän­

digen Abtei lung bei - demonstrativ aufgezäh lten - An lassfä l len zuerst den Vorsit­

zenden des Veranlagungskomitees zu informieren, der über die Notwendigkeit ei­

ner außerordentlichen Sitzung entschied. Bei qual itativ höherwertigen Anlassfä l len 

hatte der Vorsitzende des Veranlagu ngskomitees den Vorsitzenden des Veran la­

gungsbeirats zu informieren. Dieser wiederum hatte bei besonders schwerwiegen­

den Anlassfä l len unverzügl ich den Vorstand zu benachrichtigen. Die AUVA regelte 

weiters in einem Handbuch die Grundrege ln  und Abläufe für die interne bzw. ex­

terne Kom munikation im Krisenfa l l .  Detai l l ierte Rege lungen über Dokumenta­

tions- und Berichtspflichten feh lten. 

(b) Die OÖGKK sah in ihrer  Handlungsleit l in ie zum Krisenmanagement die Verant­

wortung der Leitenden Angestel lten a ls  Leitung des Krisenstabs vor. Die i nterne 

Koordination (E insatz leitu ng) oblag der Leitung der I nnenrevision.  Zur Steuerung 

der internen und externen Kommunikationsmaßnahmen war d ie Leitung Öffent­

lich keitsarbeit und Kommunikation fix im Krisenstab implementiert.  Die weitere 

Zusammensetzung der Fach bereiche im Krisenstab war von der Art der Krise ab­

hängig. 

Die OÖG KK legte die wesentl ichen Aufgaben des Kris.enstabs fest. Diese Aufgaben 

umfassten neben der Lagebeurtei lung und der Vorbereitung von Entscheidu ngen 

auch die Koordination und Überwachung der Ausführung, die Kontakte zu Behör­

den und die I nformation der Öffentl ichkeit. Neben den Lageberichten waren auch 

Tätigkeiten nach Beendigung der Krise ("Lessons learned") vorgesehen.  

(c) Die SVA identifizierte in ihren Leitl i nien für das Liquid itäts- und Veran lagungs­

management15 mögliche Krisenszenarien und legte einen Prozessablauf für das Kri­

senmanagement fest. Dabei waren in groben Zügen die Eska lationsstufen und die 

jewei ls dafür notwendige E inbindung eines bestimmten Personenkreises geregelt. 

14 Punkt 4.5 Eskalationsmechanismen 

15 Punkt 7.6 Krisenmanagement 

_ 
. .  
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16.2 

16.3 

16.4 

17.1 

Eine nachträgl iche Eva lu ierung des Erfolgs der gesetzten Maßnahmen und gegebe­

nenfa l ls eine Adaptierung der Prozessschrirte waren vorgesehen. 

Detail lierte Rege lungen, insbesondere über interne bzw. externe Kommunikation 

oder über die Doku mentation, fehlten.  Die SVA sagte noch im Zuge der Fo l low-up­

Ü berprüfung zu, ein adaptiertes Krisenhand buch zu erarbeiten.  

( 1 )  Die OÖGKK setzte d ie Empfehlung zum Krisenmanagement um.  

(2)  D ie AUVA und die SVA setzten die Empfehl ung teilweise um:  Während d ie AUVA 

in einem Handbuch die Krisenkom munikation festlegte, waren bei der SVA keine 

Rege lungen zur internen bzw. externen Kommunikation im Krisenfa l l  festgelegt. 

Der RH bemängelte weiters, dass sowohl  bei der AUVA a ls auch bei der SVA keine 

Regelungen zu Dokumentations- und Berichtspflichten bestanden. Er wies - insbe­

sondere im H inblick auf d ie nachfolgende Aufarbeitung von Krisen im Sinne von 

"Lessons learned" - auf die Bedeutung einer lücken losen Dokumentation der ein­

und ausgehenden I nformationen bzw. Handlungsanweisungen h in .  Er h ie lt positiv 

fest, dass die SVA noch während der Fol low-up-Überprüfung die Adaptierung ihres 

Krisenhandbuchs zusagte. 

Der RH empfah l  der AUVA und SVA, ihre Handlungsan leitungen für das Krisenma­

nagement um den Bereich der Dokumentations- und Berichtspflicht zu ergänzen. 

Er empfah l  der SVA, Regelu ngen über interne bzw. externe Kommunikation im Kri­

senfa l l  festzu legen. 

(a) Die AUVA wies in i h rer Stel l ungnahme nochma ls auf die deta i l l ierten Regelun­

gen für die interne bzw. externe Kommunikation in ihrem Handbuch für d ie Krisen­

kommunikation hin. 

(b) Laut Ste l lungnahme der SVA seien in ihren Leit l in ien für das Liqu id itäts- und 

Veran lagu ngsmanagement mögl iche Krisenszenarien und die entsprechenden Pro­

zessabläufe definiert. Die Regelungen zur Kommunikation sowie zur Dokumenta­

tions- und Berichtspflicht seien nunmehr in Abstim mung mit dem Krisenhandbuch 

festgesetzt worden. 

Der RH wies die AUVA auf die weiterhin feh lenden Regelungen zu Dokumenta­

tions- und Berichtspflichten im Krisenfa l l  h in und verb l ieb bei seiner Empfeh lung. 

(1 )  Der RH harte in seinem Vorbericht (TZ 29) der OÖGKK und der SVA empfohlen, 

kla rzustel len und zu doku mentieren (z.B. durch die Festlegung von Geschäftspro­

zessen oder entsprechenden Zielvereinbarungen), welche Aufgaben im Rahmen 

der Vermögensveranlagung zu erled igen waren und durch wen . 

. , , 33 ' 
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17.2 

(2)  Laut Mittei l ung der OÖGKK im Nachfrageverfahren sei die Dokumentation in 

Bezug auf die Vertragsabsch lüsse in der Vergangenheit lücken los erfolgt. Sobald die 

Ris ikomanagement-Richt l in ie vorliege, würden die Entscheidungen in  Form einer 

Risiko-Kontrol l-Matrix dokumentiert. Dies ste l le eine noch verbesserte Transpa­

renz sicher. 

Die SVA hatte im Nachfrageverfa hren zugesagt, der Empfeh lung des RH m it ihren 

neuen Leit l in ien für das Liquid itäts- und Vermögensmanagement zu entsprechen. 

(3) (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, wickelte die OÖGKK das Vermögensma­

nagement in standa rdisierten Geschäftsprozessen der zuständigen Abtei lung ab. In 

der I KS-Risikomatrix waren die unterschiedl ichen Prozesse beschrieben und für die 

einzelnen Prozesssch ritte die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten fü r Vera n­

lagungs- und Kontrolltätigkeiten festgelegt. Bei der für Veran lagungen zuständ igen 

Abtei lung gab es für jede Veran lagungsform eigene Prozessdarste l lungen, die die 

notwendigen Prozessschritte deta i l liert anführten .  

(b) Bei der  SVA legten d ie Leitl i nien für das  Liquid itäts- und Veranlagungsmanage­

ment die erforderl ichen Geschäftsprozesse fest. Die Prozesse waren für jede Veran­

lagungsform unterschied lich gestaltet. In jeder Prozessdarstel lung waren zwingend 

notwend ige Prüfsch ritte sowie ein Gesamtprozessverantwortlicher vorgesehen. 

Die Prozesse des Liqu iditäts- und Veran lagu ngsmanagements waren in den Prüf­

plan der Internen Revision aufzunehmen (siehe TZ 15). 

Die OÖGKK und die SVA setzten die Empfehl ung des RH um:  Sie gesta lteten ihre 

Geschäftsprozesse dah ingehend, dass bei jeder Veran lagungsform die einzelnen 

Prozessschritte, die Gesamtverantwort lichkeit und die erforderl ichen Kontro l l ­

schritte dokumentiert waren. 

Risikomanagement 

18.1 (1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 38, 50) der OÖGKK und der SVA empfoh­

len, ein formal isiertes Risikomanagement einzurichten. 

(2)  Die OÖGKK hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass eine Risikomanage­

ment-Richtlinie in Ausarbeitung sei. 

Laut Mittei l ung der SVA im Nachfrageverfahren verfüge sie über ein externes Risi­

koreporting, das die Spezia lfonds umfasse. 
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18.2 

18.3 

(3)  (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, beauftragte die OÖGKK im Jahr  2015 extern 

die Erste l l ung einer Risi komanagement-Richt l in ie für die Vermögensveranlagung. 

Die Richtl inie identifizierte verschiedene Risikoarten, definierte Veranlagu ngspro­

zesse, legte Veranlagungsl imits und Bonitätsbewertungen fest und regelte in einer  

Checkliste Prüfschritte im Veran lagungsprozess. Eine nachträgl iche Risikokont­

ro l le - organisatorisch getrennt von den Veran lagungsentscheidu ngen - war nicht 

vorgesehen.  

(b) Die SVA besch loss im Jahr 2014 eine Reorganisation (siehe TZ 14); die beiden 

Stabsste l len Control ling und Revision wurden zu einer Abte i l ung zusammengezo­

gen und um das Themenfeld Ris ikomanagement für Veran lagungen ergänzt. Wei­

ters erweiterte die SVA die Leitlinien für das Liquid itäts- und Veran lagungsmanage­

ment um das Kap itel zum Ris ikomanagement. Das interne Ris ikomanagement 

überprüfte d ie Einhaltung der operativen Geschäftsprozesse und beurtei lte das 

Gesamtportfol io h insichtl ich Einhaltung der Limits, Emittentenrisiko und Diversifi­

kation.  Beispielsweise kritisierte der interne Risi komanager im Jahr  2015, dass bei 

einem Spezia lfonds der SVA im monatlichen Bericht keine Diversifikation der Assets 

ausgewiesen wa r, und forderte eine Ergänzung des Fondsreportings. 

Die SVA beauftragte im Jahr  2014 zusätzlich ein externes Beratungsunternehmen 

mit dem Risikomanagement. Dieses umfasste eine quarta lsweise Risikoanalyse der 

Spezia lfonds und der darin enthaltenen Wertpapiere. 

(1) Die SVA setzte die Empfehlung des RH zu einem formal is ierten Risikomanage­

ment um. 

(2)  Die OÖGKK setzte die Empfehlung tei lweise um: Sie führte zwar mit der II Ris iko­

ma nagement-Richtl in ie für Vermögensveranlagungen" wesentliche Elemente ei­

nes Risikomanagementsystems ein, die Risikobeurte i lung wurde aber nur vor der 

Anlageentscheidung durchgeführt und eine unabhängige Ris ikoana lyse der bereits 

veran lagten Mittel war nicht vorgesehen. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an die OÖGKK, ein formalisiertes Risikoma­

nagement einzu richten, aufrecht. Dieses sol lte die Risiken der gesamten zur Veran­

lagung verfügbaren Mittel eva lu ieren und unabhängig vom Veran lagungsprozess 

stattfi nden. 

Die OÖGKK teilte neuerl ich mit, sie habe in ihrer nunmehr geänderten Strategie für 

Veran lagu ngen ab dem Jahr  2017 ein externes Risikomanagement festgelegt. Dazu 

werde eine nachfolgende jährliche Kontrol le durch ei nen externen Gutachter ein­

gerichtet. Diesbezüglich habe die OÖGKK bereits erste Gespräche mit einem a l lge­

mein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständ igen aufgenommen.  

. . 3S ' 
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19.1 

19.2 

( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 38) der AUVA empfoh len, die Überarbei­

tung der Vera nlagungsricht l inien für eine E rgänzung des Ris ikomanagementsys­

tems zu nutzen und da bei insbesondere die vom RH dargestel lten Probleme (z.B. 

beim Konzentrationsrisiko, bei I nvestmentfonds, bei den Produktcheckl isten)  zu 

adressieren. 

(2)  Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, im Zuge der Ü berarbeitung 

der Veran lagu ngsrichtlin ien auch ein Ris ikoma nagement eingeführt zu haben. Die 

konkreten Vorgaben würde die AUVA gerade erarbeiten. 

(3) Wie der RH nunmehr feststel lte, überarbeitete die AUVA in den Ja hren 2015 

und 2016 jeweils die Veranlagungsrichtl in ien und ergänzte dabei wesentliche Ele­

mente des Risikomanagements. I nsbesondere gab es Vorgaben zur Verwendung 

von Produktchecklisten, zur Bonität von E inzeltiteln  i n  I nvestmentfonds und zum 

Konzentrationsrisiko auf Emittentenebene (s iehe auch TZ 27). 

Die AUVA setzte die Empfehlung des RH um.  

Immobilienerwerb 

20.1 

20.2 

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 23) der SVA empfoh len, Immobi liener­

werbe im Fonds jedenfal ls  der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzu legen.  

(2)  D ie SVA hatte im Nachfrageverfa hren auf ih re Stel l ungnahme zum Vorbericht 

verwiesen, wonach der Fonds auch ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde Im­

mobi l ienerwerbe tätigen könne. Der Gesetzgeber ermögl iche es Sozia lversiche­

rungsträgern grundsätz l ich, l iquide Mittel auch in Fonds zu investieren .  Bei e inem 

Immobil ienfonds würde der I nvestor Fondsanteile zeichnen und keine Immobil ien 

erwerben. Ein Ankauf von nicht-betriebsnotwendigen I mmobil ien sei n icht statt­

haft. I m  Ü brigen sehe § 446 ASVG kü nftig eine Veran lagung in neue Immobi l ien­

fonds nicht mehr vor. 

(3) Der RH stel lte nunmehr fest, dass die SVA für den Erwerb von Immobi l ien durch 

den Immobi lienfonds weiterhin keine aufsichtsbehörd l iche Genehmigung einholte. 

Nach Angaben der SVA würde die Berichterstattung an den Vorsta nd und die Kont­

rol lversammlung sämtl iche Immobi l ienbewegu ngen entha lten. In diesen Gremien 

seien auch die Bundesministerien a ls  Aufsichtsbehörden vertreten .  

Die SVA setzte d ie Empfeh lung des RH nicht um:  Der  RH kritisierte, dass d i e  SVA für 

den Erwerb von Immobil ien durch den I mmobil ienfonds weiterhin keine aufsichts­

behörd liche Genehmigu ng e inholte. Den Bericht an den Vorstand und die Kontrol l -
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20.3 

20.4 

versa mmlung a ls  nachträgliche I nformation der Aufsichtsbehörden über bereits 

erfolgte Tra nsaktionen hielt der RH für n icht ausreichend. 

Der RH wiederholte daher seine Empfeh lung, Immobi l ienerwerbe im Fonds jeden­

fa l ls  der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzu legen. 

Die SVA hielt an ihren Ste l lungnahmen zum Vorbericht und zum Nachfrageverfah­

ren fest. 

Der RH ste l lte neuerl ich k lar, dass der Erwerb einer I mmobi l ie durch einen vom 

Sozialversicherungsträger gegründeten Immobi l ienfonds ohne Einbindung der Auf­

sichtsbehörden e ine U mgehung der Genehmigungspflicht nach § 447 ASVG dar­

ste l lte. 

Er wiederholte daher seine Empfeh lung an die SVA, Immobi l ienerwerbe durch 

Fonds der Aufsichtsbehörde jedenfa l ls zur Genehmigung vorzu legen. 

Vertragliche Beziehungen zu Dritten 

Vertragsgrundlagen 

21.1 (1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 32) der AUVA, der OÖGKK und der SVA 

empfohlen, bei der Erste l lung der Risikoprofile nach dem Wertpapieraufsichtsge­

setz in der Regel e ine Einstufung anzustreben, die eine umfassende Beratung h in­

sichtl ich möglicher Ris iken sicherstel lt, und dabei einen Verweis auf § 446 ASVG 

aufzunehmen. I n  d iesem Zusammenhang hatte der RH e in gemeinsames Auftreten 

der Sozia lversicheru ngsträger für sinnvol l  erachtet. 

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren auf ihre Stel l ungnahme zum Vorbericht 

verwiesen, wonach sie eine e inheitliche Banken-Risikoeinstufung a l ler Sozia lversi­

cherungsträger durch den Hauptverband für s innvol l  erachte. 

Die OÖGKK hatte im Nachfrageverfah ren darauf h ingewiesen, dass eine Vereinheit­

lichung der Veran lagungsformen der Träger aufgrund der untersch iedl ichen Liqui­

ditätslage und der damit verbundenen Einstufung durch die Banken schwer um­

setzbar sei .  

Die SVA hatte im Nachfrageverfahren die Empfehl ung des RH begrüßt; angesichts 

der trägerübergreifenden Maßnahme l iege die Verantwortung aber n icht in ihrem 

Aufga ben bereich.  
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21.2 

21.3 

(3)  (a) Wie der RH nunmehr feststel lte, stuften die Kreditinstitute der OÖGKK d iese 

in den Risikoprofilen durchgängig entweder als Privatkunde oder als professioneller 

Kunde ein. Die SVA war bei den Risikoprofilen der Kreditinstitute jewei ls a ls profes­

sionel ler Kunde eingestuft. Für  die AUVA bestand zur Zeit der Fo l low-up-Ü berprü­

fung bei einem Kreditinstitut weiterhin die Einstufung als "geeignete Gegenpartei". 

Die AUVA war noch während der Follow-up-Überprüfung bestrebt, d iese Einstu­

fung im Risikoprofil zu ändern. 

(b) Der explizite H inweis auf d ie Geltung des § 446 ASVG fand sich bei der OÖGKK 

in al len Risikoprofilen; bei der AUVA nur tei lweise; bei der SVA feh lte er  in  a l len 

Ris ikoprofi len.  Die SVA veran lagte ihre Gelder im Jahr  2014 in  Einzelanleihen und in  

Spezia lfonds, im Jahr  2015 nur  mehr in Spezialfonds. Diese enthielten in den Fonds­

bestimmungen einen expliziten Verweis auf die Geltung des § 446 ASVG. 

(1 )  Die OÖGKK setzte die Empfehlung des RH um, indem sie in a l len Risikoprofi len 

entweder a ls  Privatku nde oder a ls  professionel ler Kunde eingestuft war. Weiters 

war in a l len Risikoprofilen der H inweis auf die Anwendbarkeit des § 446 ASVG vor­

handen. 

(2)  Die AUVA und die SVA setzten die Empfehlung tei lweise um: Die AUVA war zur 

Zeit der Gebarungsüberprüfung bei einem Kred itinstitut weiterhin a ls  "geeignete 

Gegenpartei" eingestuft. Die Risikoprofile enthie lten nicht durchgängig einen Hin­

weis auf die Anwendbarkeit des § 446 ASVG. Die SVA war zwar in  al len Risikoprofi­

len a ls  professionel ler Kunde eingestuft, aber in den Risikoprofilen feh lte der expl i ­

zite H inweis auf die Geltung des § 446 ASVG im Veran lagu ngsprozess. Der RH wies 

darauf h in, dass die SVA im Jahr  2015 nur in Spezia lfonds veran lagte und dass die 

Fondsbestimmungen diesen H inweis enthielten. Es war jedoch n icht auszuschl ie­

ßen, dass die SVA zukünftig auch wieder Veran lagungen außerha lb  von Spezia l­

fonds durchfü hrt und damit d ie Ris ikoprofi le maßgeblich werden. 

Der RH wiederholte daher seine Empfehl ung an die AUVA, bei der Erste l lung der 

Risikoprofile nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz eine Einstufung anzustreben, 

d ie eine umfassende Beratung h insichtlich mögl icher Risiken sicherste l lt. 

Er wiederholte seine Empfeh lung an die AUVA und die SVA, einen Verweis auf 

§ 446 ASVG in sämtl iche Risikoprofi le aufzunehmen. 

(a) Die AUVA tei lte in  ihrer Ste l lungnahme mit, dass d ie von ihr  im Jahr  2016 bean­

tragte Änderung des Risikoprofils von "geeignete Gegenpartei" auf "professionel ler 

Kunde" vom Kreditinstitut formal noch nicht umgesetzt worden sei. Im Oktober 

2016 habe zwar ein Beratungsgespräch mit dem Kreditinstitut stattgefunden, doch 

habe sich die Neueinstufung verzögert. 
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(b) Die SVA wies in ihrer Ste l lungnahme darauf h in,  dass sie bei beiden in Frage 

kommenden Bankinstituten mit dem An legerprofi l "professionel ler Kunde" gefü hrt 

werde. Um eine darüber h inausgehende Einschränkung des Risikos zu erreichen, 

sei derzeit i n  den jewei l igen Fondsbestimmungen explizit die E inha ltung des 

§ 446 ASVG (§ 218 GSVG ) verankert. 

Aufgrund gesetzl icher Bestimmungen seien die Banken ihrerseits verpflichtet, die 

jewei l igen Risikoprofile al le zwei Jahre neu zu erste l len.  Im Zuge dieser NeuersteI­

lu ng der Risikoprofile werde die SVA der Empfeh lung des RH folgen und einen ent­

sprechenden Querverweis auf das ASVG bzw. GSVG einarbeiten. 

Rechtl iche Prüfung 

22.1 

22.2 

(1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 32) der AUVA, der OÖGKK und der SVA 

empfoh len, bei den Fondsbestimmungen eine durchgängige rechtl iche Prüfung si­

cherzustel len und eindeutige Vorga ben in  den Fondsbedingungen zu vereinba ren.  

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren m itgetei lt, dass die Rechtsabtei lung auf­

grund der neuen Veran lagungsricht l in ien bei der Vertragsgesta ltung eingebunden 

sei. Im Veranlagu ngskomitee sei bei neuen Veran lagungen eine Ste l lungna hme ab­

zugeben. 

Laut Mitte i lung der OÖG KK im Nachfrageverfahren werde die Rechtsabtei lung die 

Fondsbestimmungen - jedenfa l ls  bei jeder Anpassung - prüfen. 

Die SVA werde - so ihre Mittei l ung im Nachfrageverfahren - der Empfehl ung des 

RH bei zukünftigen Veran lagungen entsprechen. 

(3) (a )  Wie der RH nunmehr festste l lte, verei nbarten die AUVA und die OÖGKK ent­

sprechende Vorgaben, stel lten eine rechtliche Prüfung der Fondsbestimmungen 

sicher und forderten gegebenenfa l ls Korrekturen bzw. Ergänzungen ein. 

(b) Die SVA hatte die Fondsbestimmungen der Spezia lfonds keiner rechtl ichen 

Ü berprüfung unterzogen. Sie sagte zu, eine d iesbezügl iche Prüfung nachzuholen. 

Beim Im mobi l ienfonds hatte die SVA eine entsprechende Prüfung durchgeführt. 

(1 )  Die AUVA und d ie OÖGKK setzten die Empfehlung um. 

(2) Die SVA setzte die Empfehlung des RH teilweise um, da sie zwar die Fondsbe­

stimmungen des I mmobi l ienfonds, n icht jedoch jene der Spezia lfonds geprüft 

hatte. 
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22.3 

Der RH wiederholte gegenüber der SVA seine Empfehlung, bei den Fondsbestim­

mungen e ine durchgä ngige rechtl iche Prüfung sicherzustel len. 

Die SVA teilte i n  ihrer  Ste l lungnahme mit, dass sie der Empfehlung des RH insofern 

Rechnung getragen habe, a ls  sowoh l  die Managementverträge a ls auch d ie jewei l i ­

gen Fondsbestimmungen der Spezia lfonds der SVA derzeit von einer Rechtsan­

waltska nzlei geprüft würden. Etwaige sich aus der Prüfung ergebende Anpassungs­

notwendigkeiten werde sie in die Vertragsunterlagen einarbeiten.  

Kooperation zwischen den Sozialversicherungsträgern 

23.1 (1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 53, 57) der AUVA, der OÖGKK und der 

SVA empfoh len, im Bereich der Vermögensveran lagung verstärkt zu kooperieren, 

z.B. beim Austausch von Konditionen ( insbesondere der Verwaltungsgebühren der 

Fonds) oder bei der Verhand lung von Vertragsbedingungen (z .B.  Risikoprofi len) .  

(2)  Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren auf ihre Ste l lungnahme zum Vorbericht 

verwiesen, d ie Empfehlung des RH über den Hauptverband umzusetzen .  

Laut Mitteilung der  OÖG KK im  Nachfrageverfah ren habe in der  Vergangenheit eine 

verstärkte Kooperation nicht immer zu besseren Ergebn issen geführt. Mögliche 

Formen der Zusammena rbeit würden aber dennoch laufend, vor a l lem in den Fi­

nanzleitersitzungen beim Hauptverband, diskutiert. 

Die SVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass die Umsetzung der Empfeh­

lung im Rahmen der F inanzleitersitzungen noch weiter zu diskutieren sei .  

(3)  Wie der RH nunmehr feststel lte, hatte der Hauptverband entsprechend der RBV 

eine Liste jener Kred itinstitute zu erstel len, bei denen nach Prüfung eine zweifels­

freie Bonität vorlag. Weiters stel lte der Hauptverband a l len Sozia lversicherungsträ­

gern auf seinem Server bspw. Ana lysen oder Geschäftsberichte österreichischer 

Banken zentra l zur Verfügung. 

Einen zentra len I nformationsausta usch über Vera nlagungskond itionen zwischen 

den Sozia lversicheru ngsträgern gab es n icht. 

I h re Risikoprofile passten die AUVA, die OÖGKK und die SVA insofern an, als einer­

seits eine Einstufung a l s  "geeignete Gegenpartei" unterblieb und andererseits ex­

p l izit auf d ie Anwendung des § 446 ASVG verwiesen wurde (siehe TZ 21). Ein akkor­

diertes Vorgehen der d rei Sozia lversicherungsträger bei der Ada ptierung der 

Ris ikoprofi le fand nicht statt. Die Verhandlungen erfolgten bi latera l zwischen Sozi­

a lversicherungsträger und Vertragsbank. 
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23.2 

23.3 

So gelang bspw. auch keine Kooperation der drei  überprüften Sozia lversicheru ngs­

träger bei der E inführung eines Ris ikoma nagements zur Vermögensveran lagung; 

d ies obwohl bei einer Sitzung der Leiter F inanzwesen der Sozialversicheru ngsträger 

im Jahr  2014 E invernehmen darüber herrschte, dass Richt- bzw. Leit l in ien zum Ri­

s ikomanagement erforderl ich se ien:  

- Die SVA erstel lte i n  der Folge eine Ris ikomanagement-Richtl in ie und beauf­

tragte im Jah r  2014 das externe Beratungsu nternehmen A mit der Ris ikoana­

lyse. 

- Die OÖGKK beauftragte im Jahr 2015 den externen Dienstleister B, der auch mit 

weiteren Gebietskrankenkassen kooperierte, mit der Erste l lung einer Ris ikoma­

nagement-Richtlinie. 

- Die AUVA betraute im Jahr  2016 das externe Beratungsunternehmen C mit der 

Durchfüh rung des Risikomanagements inklusive Ü berarbeitung der Vera n la­

gungsricht l in ien h insichtlich Risikomanagement und Erstel l ung eines jährl ichen 

Berichts. 

Die AUVA, die OÖGKK und die SVA setzten die Empfehlung des RH, im Bereich der 

Vermögensveran lagung verstärkt zu kooperieren, tei lweise um: Der RH anerkannte 

die Bestrebu ngen des Hauptverba nds, gemeinsam mit den Sozia lversicherungsträ­

gern auf einer gemeinsamen P lattform I nformationen über Kreditinstitute für a l le 

bereitzuste l len, stellte jedoch kritisch fest, dass es weiterhin keine Kooperation 

zum I nformationsaustausch über Veranlagu ngskonditionen und bei der Verhand­

lung von Vertragsbedingu ngen (z .B.  Ris ikoprofilen) gab. 

Der RH kritisierte weiters, dass die AUVA, d ie OÖGKK und die SVA bei der E infüh­

rung eines Risikomanagements (Erste l lung von Richt l in ien bzw. Ana lysen und Be­

richten)  mögl iche Synergieeffekte nicht nutzten.  

Der RH erachtete es fü r wenig zweckmäßig, dass die Sozia lversicherungsträger je­

weils eigene Vorschriften zum Risikomanagement erarbeiteten .  Da bei a l len Sozia l­

versicherungsträgern die Risikoana lyse und daraus abgeleitete notwendige Pro­

zesse ähn lich gelagert waren, sah er gerade im Risikomanagement Potenzial  für 

eine verstärkte Kooperation der Sozia lversicheru ngsträger. 

Der RH hielt daher seine Empfeh l ung an die AUVA, die OÖGKK und die SVA auf­

recht, im Bereich der Vermögensveranlagung verstärkt zu kooperieren. 

(a) Die AUVA wies in ihrer  Ste l lungnahme darauf hin, dass in den viermal jährlich 

stattfindenden Sitzu ngen der Leiter des Finanzwesens im Hauptverband d ieses 
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Thema regelmäßig behandelt werde. Es fände - auch unter Anhörung von Exper­

tinnen und Experten - ein Erfah rungsaustausch über d ie aktuel le Situation am 

Geld- und Kapita lmarkt statt. Auch seien die Veran lagungsricht l in ien des Hauptver­

bands unter Mitwirkung ein iger Sozia lversicheru ngsträger erarbeitet worden. Die 

Kooperation komme auch bei der i n  den Veranlagungsrichtlinien normierten Boni­

tätsprüfung (der Hauptverband hat eine Liste jener Kreditinstitute zu erstel len, bei 

denen ein I nvestment möglich ist) zum Ausdruck. 

(b) Die OÖGKK wies in ihrer Ste l lungnahme darauf h in, dass sie als sel bstständ iger 

Krankenversicherungsträger das Geld der Versicherten und der Dienstgeber in eige­

ner Verantwortung veran lage und ein Pooling oder ähn liches ablehne. Selbstver­

ständ lich kooperiere die OÖG KK auf vielen Ebenen mit den anderen Sozialversiche­

rungsträgern. Die OÖG KK verwies dabei auf ih re In i tiative bei der Erstel l ung der 

Ris ikomanagementricht l in ie .  Der von der OÖGKK beauftragte Sachverständ ige 

wurde zu einem E rfahrungsaustausch der Gebietskrankenkassen eingeladen und 

sei mittlerwei le von fast a l len Gebietskrankenkassen m it der Umsetzu ng von Risi­

komanagementricht l in ien bea uftragt worden. 

Weiters habe die OÖGKK, so wie viele andere Sozia lversicherungsträger, bei der 

Erste l lung der Richt l in ien fü r Vermögensveran lagungen des Hauptverbands inten­

siv mitgearbeitet bzw. ihre Erfa hrungen dort eingebracht. Dies zeige, dass es in den 

Bereichen Legistik, Prozesse und Abläufe eine gute und intensive Kooperation un­

ter den Sozia lversicherungsträgern gebe. 

Ve ra n lagu ngsstrategie 

Strategische Festlegungen 

24.1 ( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 30) der OÖGKK und der SVA empfohlen, 

eine Strategie für die Vermögensveran lagung zu diskutieren, zu beschließen und 

zumindest jäh rl ich zu überprüfen .  

(2) Laut Mittei lung der  OÖGKK im Nachfrageverfahren sei die Empfehlung bereits 

umgesetzt. 

Die SVA hatte im Nachfrageverfah ren mitgeteilt, der Empfehlung des RH mit den 

neuen Leit l in ien für Liq uiditäts- und Vermögensmanagement zu entsprechen. 

(3) (a) Wie der RH nu nmehr feststel lte, besch loss die OÖGKK im Oktober 2014 eine 

Veran lagungsstrategie. Diese legte die zulässigen Anlageinstrumente, die Zustän­

digkeiten und d ie strategischen Grundsätze fest. Diese Grundsätze enthielten z.B.  
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24.2 

Bankein lagen 

25.1 

interne Risikol imits und Bonitätsbewertungen. Die OÖGKK überprüfte die Aktual i­

tät ihrer Veran lagungsstrategie an lässlich der Erste l l ung der "Risi komanagement­

Richt l in ie für Vermögensvera nlagungen" im Jahr  2015. Aufgrund der im Jahr  2016 

in Kraft getretenen Änderungen des § 446 ASVG und der im Jahr  2016 in Kraft ge­

tretenen RBV überarbeitete die OÖGKK ihre Veran lagungsstrategie. Nach den Plä­

nen der OÖG KK sol lte d iese Aktual is ierung der Vera nlagungsstrategie noch im 

Jahr  2016 abgeschlossen sein  und spätestens im März 2017 in  Kraft treten. 

(b) Die SVA besch loss im Dezember 2013 eine Veran lagungsstrategie.16 Im Jahr  2015 

erweiterte sie d iese in  ihren Leit l in ien für das Liquid itäts- und Vermögensmanage­

ment. Darin waren u.a. die Veran lagungsziele, die zulässigen Anlageinstrumente, 

Zuständ igkeiten und interne Risiko l imits geregelt. Aufgrund der geänderten recht­

l ichen Rahmenbedingungen erfolgte im Jun i  2016 eine weitere Anpassung der Ver­

an lagu ngsstrategie. 

Die OÖGKK und die SVA setzten die Empfehl ung des RH um, indem sie jewei ls eine 

Vera n lagungsstrategie beschlossen, d iese regelmäßig überprüften und an geän­

derte Rahmenbedingungen anpassten. 

(1 )  Der RH hatte in  seinem Vorbericht (TZ 54, 55) der AUVA, der OÖGKK und der 

SVA empfohlen, bei  der Vermögensveran lagungsstrategie auch den Bankein lagen 

entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen; auch zu d iesen wäre h insichtl ich Lauf­

zeit, Diversifikation und Angeboten m it ungewöhnl ichen Kond itionen mögl ichst 

eine bewusste Abwägung zwischen der Chance auf höhere Renditen und höheren 

Risiken vorzunehmen, d iese zu begründen und zu dokumentieren.  

(2) Im Nachfrageverfahren hatte d ie AUVA mitgetei lt, dass für Bankein lagen in den 

übera rbeiteten Veran lagungsrichtl in ien ein Mindestrating sowie e in Limitsystem 

vorgesehen seien.  Bei Termineinlagen würden vom Veran lagungsbeirat beschlos­

sene Limits angewendet und dokumentiert. 

Laut Mittei lung der OÖGKK im Nachfrageverfahren komme dem Grundsatz IISicher­

heit vor Performa nce" oberste Priorität zu.  Demgemäß sei bereits in der Vergan­

genheit eine Abwägung zwischen Renditen und Risiko erfolgt. Diese Vorgehens­

weise sei auch in der Veran lagungsstrategie verankert und werde sel bstverständ l ich 

auch bei künftigen Bankein lagen beibehalten .  

16 SVA-Anlageleitl inien 

III-392 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 45 von 55

www.parlament.gv.at



Bericht des R echnungshofe 
Vermögensmanagement ausgewählter Kranken- und Unfa l lversicheru ngsträger; 
Fol low-up-Ü berprüfung 

R 
-

H 

Die SVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, die Vorgehensweise bei Bankein­

lagen in den internen Richtl i n ien der SVA zu regeln .  Weiters werde eine entspre­

chende Regelung (Banken l iste) in den vom Hauptverba nd zu erlassenden Richtl i­

nien verankert. 

(3) (a) Wie der RH nu nmehr feststel lte, waren gemäß § 2 Abs. 5 der RBV Girokonten 

und andere Vorkehrungen, die der laufenden Liqu id itätssteuerung dienten, keine 

Veran lagungen. Nach den Erläuteru ngen zur Richt l in ie durften Veran lagu ngsrichtli­

nien n icht derart umgangen werden, dass Gelder auf - gegenüber Bankein la­

gen - besser verzinsten G i rokonten veran lagt wurden. 

(b) Die AUVA legte in  ihrer Veran lagu ngsricht l in ie Limits für Bankein lagen je Kredit­

institut und Sektor fest. Sie unterschied dabei n icht zwischen kurz- und langfristi­

gen Einlagen. G i rokonten waren nicht in das Limit miteinzubeziehen, wenn sie der 

laufenden Liquid itätssteuerung dienten und tägl ich fä l l ig waren .  Auf Dispokonten 

veran lagte Gelder ( Laufze it mehr als 31 Tage) waren somit von der Richt l in ie miter­

fasst und wurden in d ie Limitberechnung miteinbezogen. Die AUVA überprüfte bei 

jeder Bankein lage d ie E inhaltung der vorgegebenen Limits und tei lte gegebenen­

fa l ls die zur Veran lagung verfügbaren Mittel auf mehrere Kreditinstitute auf, wenn 

das Limit keine höhere Veran lagung beim Bestbieter erlaubte. Die Vera nlagungs­

entscheidungen waren nachvol lz iehbar dokumentiert. 

(c) Die OÖGKK legte in  ihrer Veran lagu ngsstrategie sowie in  der Risi komanage­

ment-Richt l in ie fü r Vermögensveran lagungen e in Limit für gebundene Ein lagen 

und Wertpapiere fest. Als gebundene Einlagen galten Bankein lagen mit e iner Lauf­

zeit von mehr als sechs Monaten. Die Definition der Wertpapiere umfasste auch die 

Spezia lfonds. Diese wurden dem Kreditinstitut zugerechnet, das für das Manage­

ment des Fonds verantwortl ich war. Kurzfristige Bankein lagen m it e iner Laufzeit 

von weniger als sechs Monaten und Dispokonten bezog die OÖGKK in ihre Limit­

überprüfung nicht mit e in .  Die OÖGKK begründete ihre Vorgehensweise da mit, 

dass eine zusätzl iche Limitierung eine Verschlechterung der Arbeitsabläufe ohne 

Verbesserung der Sicherheit darste l len würde. Die Auswah l  und Auftragsvergabe 

bei Veran lagungen auf Ban kkonten dokumentierte die OÖGKK n icht nachvollz ieh­

bar. 

(d)  Die SVA sah in ihrer Leitl in ie für das Liquid itäts- und Veran lagu ngsmanagement 

für Bankein lagen ein Limit pro Kred itinstitut vor und bezog noch während der Fol­

low-up-Überprüfung die Dispokonten in die Limitberechn ung ein. Die Auswah l  

und  Auftragsvergabe bei Veran lagungen auf Bankkonten dokumentierte d i e  SVA 

nachvol lz iehbar. 

F�:·��· 
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25.2 

25.3 

( 1 )  Die AUVA und die SVA setzten d ie Empfeh lung des RH, bei der Vermögensveran­

lagungsstrategie auch den Bankein lagen entsprechende Aufmerksamkeit zu wid­

men und die Veran lagungsauswah l  ausreichend zu begründen und zu dokumentie-

ren, um.  

(2)  D ie OÖGKK setzte die Empfeh lung tei lweise um:  S ie  bezog die kurzfristigen 

Bankein lagen sowie die Dispokonten nicht in ihre Limitü berprüfung ein .  Nach An­

sicht des RH wäre auch bei kurzfristigeren Bankein lagen dem K lumpenrisiko im I n­

teresse der Sicherheit der veranlagten Mittel ausreichend Beachtung zu schenken.  

Der RH wies weiters darauf h in, dass d ie OÖGKK in ihre L imits auch die Spezia lfonds 

miteinbezog, obwohl  d iese rechtl ich ein Sondervermögen darstel lten.  

Der RH empfah l  der OÖGKK, ku rzfristige Bankein lagen und G i rokonten, die n icht 

der laufenden Liqu id itätssteuerung d ienten (wie z.B.  Dispokonten), i n  ihre Limitbe­

rechnungen miteinzubeziehen. 

Die OÖGKK tei lte in ihrer Stel lungnahme mit, dass nu nmehr in ihrer Strategie die 

s inngemäße Geltung der strategischen Grundsätze auch für kurzfristige Veranla­

gungen und Terminein lagen festgelegt sei. Die Deta i ls seien noch in der Risikoma­

nagementricht l in ie zu rege ln,  d iese werde gemei nsam mit dem externen Risikoma­

nager überarbeitet. 

Konzentrationsrisiko 

26.1 

26.2 

( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 42) der AUVA empfoh len, das Konzentra­

tionsrisiko nach den Emittenten u nd nicht nach einzelnen Papieren zu bewerten. 

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgete i lt, in den neuen Veran lagungs­

richtl in ien die Messung des Konzentrationsrisikos umgestel lt zu haben. Sie orien­

tiere sich nicht mehr am Wertpapier, sondern am Emittenten. 

(3) Wie der RH nunmehr  festste l lte, war nach der Veranlagungsricht l in ie der AUVA 

zur Messung des Konzentrationsrisikos der wirtschaftl iche Eigentümer jedes Emit­

tenten zu erheben. Anleihen verschiedener Emittenten, deren wirtschaftl icher 

Mehrheitseigentümer derselbe wa r, wurden zusammengefasst. 

Die AUVA setzte die Empfehlung um, indem sie nunmehr auf d ie wirtschaftl ichen 

Verhältnisse bei den Emittenten abste l lte und dies i n  ihrer Veran lagungsricht l in ie 

festhielt. 
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Immobilien 

27.1 

27.2 

(1) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 23) der AUVA empfohlen, d ie n icht-be­

triebsnotwendigen Immobi l ien im H inb l ick auf den noch immer gü ltigen Erlass 

(Verkauf, wenn nicht mindestens die Seku ndärma rktrend ite erreicht wird) zu eva­

lu ieren.  

(2) Die AUVA hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass sie Überlegu ngen zum 

Verwerten oder Ha lten einzelner nicht-betriebsnotwend iger Im mobi l ien ange­

stellt, aber noch n icht abgeschlossen habe. 

(3)  Wie der RH nunmehr festste l lte, hatte die AUVA im Jahr 2014 eine n icht-be­

triebsnotwendige I mmobi l ie verkauft. 

Bei den anderen Immobi l ien vergl ich die AUVA die erzielten Erträge mit der Sekun­

därmarktrendite. Die AUVA beabsichtigte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung, ihre 

nicht-betriebsnotwendigen Immobi l ien zu behalten und wertsteigernde I nvestitio­

nen vorzunehmen, da d ie erzielten Erträge über der Sekundärmarktrendite lagen. 

Die AUVA setzte die Empfeh lung des RH um, indem sie eine Bewertung ihrer n icht­

betriebsnotwend igen Immobi l ien vornahm m it dem Ergebnis, dass ein Verkauf auf­

gru nd der Ertragslage zur Zeit der Gebarungsüberprüfung - die Erträge lagen über 

der Sekundärmarktrendite - wirtschaftl ich n icht s innvol l  war. 
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Schlussempfehlungen 

28 

TZ 

Der RH ste l lte zusammenfassend fest, dass das BMASK von 13 Empfeh lungen des 

Vorberichts acht vol lständ ig, drei  tei lweise und zwei n icht umgesetzt hatte. 

Das BMF hatte von 13 Empfeh lu ngen des Vorberichts sieben vol lständ ig, vier te i l­

weise und zwei n icht umgesetzt. 

Das BMGF hatte von 13 Empfeh lu ngen des Vorberichts acht vol lständig, drei  tei l­

weise und zwei n icht umgesetzt. 

Die AUVA hatte von zwölf Empfeh lungen des Vorberichts neun vol lständig und drei  

tei lweise umgesetzt. 

Die OÖGKK hatte von zwölf Empfeh lungen des Vorberichts sechs vo l lständig, fünf 

tei lweise und e ine nicht umgesetzt. 

Die SVA hatte von 13 Empfeh l ungen des Vorberichts sieben vo l lständig, fünf tei l­

weise und eine n icht umgesetzt. 

Empfehlungsinhalt 

BMASK 

7 

7, 8 

8 

8 

8 

8, 9 

10 

Definition von Anlagesicherheit und ausreichender Liquidität als Veranlagungsziele 

in § 446 ASVG 

Definition von Kriterien für eine Veranlagungs-Ausnahmegenehmigung in § 446 
ASVG 

genauere Regelung für die Zulässigkeit von Immobilienfonds 

Prüfung der räumlich unbeschränkten Zulassung von Bankanleihen 

eindeutige Regelung der Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 446 ASVG 

verbindliche Regelung zur Zu lässigkeit von strukturierten Anleihen 

eindeutige Festlegung des Anwendungsbereichs des § 446 ASVG im Interesse der Si­
cherheit der Mittel 

8, 11  Interpretation der "zweifelsfreien Bonität" in § 446 ASVG 

26 

22, 
56 

38, 
56 

KlarsteIlung zur Einbindung der Selbstverwaltung in die Vermögensveranlagung; Be­
richtspflicht an den Vorstand; Einbindung der Kontrollversammlung 

Berichtssystem zu Veranlagungen inkl . Information über Art, Umfang und Zulässig­
keit der Veranlagungen 

konkretere Vorgaben für Risikomanagement; Schaffung eines Überblicks über vor­
handene Risiken 

36, Anführen der tatsächlichen Werte der Wertpapiere und Fonds in Einzelnachweisun-
50 gen 

. ". 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 
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TZ Empfehlungsinhalt 

56 Koordination der Tätigkeit der Aufsicht (Kommissäre und Fachabteilungen) 

BMF 

7 

7, 8 

8 

8 

8 

8, 9 

10 

8, 11 

26 

22, 
56 

38, 
56 

Definition von Anlagesicherheit und ausreichender Liquidität als Veranlagungsziele 

in § 446 ASVG 

Definition von Kriterien für eine Veranlagungs-Ausnahmegenehmigung in § 446 
ASVG 

genauere Regelung für die Zu lässigkeit von Immobilienfonds 

Prüfung der räumlich unbeschränkten Zulassung von Bankanleihen 

eindeutige Regelung der Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 446 ASVG 

verbindliche Regelung zur Zu lässigkeit von strukturierten Anleihen 

eindeutige Festlegung des Anwendungsbereichs des § 446 ASVG im Interesse der Si­
cherheit der Mittel 

Interpretation der "zweifelsfreien Bonität" in § 446 ASVG 

KlarsteIlung zur Einbindung der Selbstverwaltung in die Vermögensveranlagung; Be­
richtspflicht an den Vorstand; Einbindung der Kontrollversammlung 

Berichtssystem zu Veranlagungen inkl. Information über Art, Umfang und Zulässig­

keit der Veranlagungen 

konkretere Vorgaben für Risikomanagement; Schaffung eines Überblicks über vor­
handene Risiken 

36, Anführen der tatsächlichen Werte der Wertpapiere und Fonds in Einzelnachweisun-
50 gen 

56 Koordination der Tätigkeit der Aufsicht (Kommissäre und Fachabteilungen) 

BMGF 

7 

7, 8 

8 

8 

8 

8, 9 

10 

Definition von Anlagesicherheit und ausreichender Liquidität als Veranlagungsziele 
in § 446 ASVG 

Definition von Kriterien für eine Veranlagungs-Ausnahmegenehmigung in § 446 
ASVG 

genauere Regelung für die Zu lässigkeit von Immobilienfonds 

Prüfung der räumlich unbeschränkten Zulassung von Bankanleihen 

eindeutige Regelung der Konsequenzen eines Verstoßes gegen § 446 ASVG 

verbindliche Regelung zur Zulässigkeit von strukturierten Anleihen 

eindeutige Festlegung des Anwendungsbereichs des § 446 ASVG im Interesse der 
Sicherheit der Mittel 

8, 11 Interpretation der "zweifelsfreien Bonität" in § 446 ASVG 

26 

22, 
56 

38, 
56 

KlarsteIlung der Einbindung der Selbstverwaltung in die Vermögensveranlagung; Be­
richtspflicht an den Vorstand; Einbindung der Kontrollversammlung 

Berichtssystem zu Veranlagungen inkl. Information über Art, Umfang und Zulässig­

keit der Veranlagungen 

konkretere Vorgaben für Risikomanagement; Schaffung eines Überblicks über vor­

handene Risiken 

36, Anführen der tatsächlichen Werte der Wertpapiere und Fonds in Einzelnachweisun-

50 gen 

56 Koordination der Tätigkeit der Aufsicht (Kommissäre und Fachabteilungen) 

11 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 
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TZ 

AUVA 

17, 
19, 
21 

46 

28 

35 

29 

38 

32 

32 

53, 
57 

54, 
55 

42 

Empfehlungsinhalt 

Berichtswesen über Zu lässigkeit der Anlageinstrumente an den Vorstand 

jährliche Performance-Berichte 

organisatorische Trennung zwischen Veranlagungsentscheidung und Risikomanage­
ment; strikte Einhaltung der Funktionstrennung 

Einführung eines IKS; regelmäßiger Kontenabgleich bei Jahresabschlussarbeiten 

Definition von Prozessen und Zuständigkeiten zu Krisenmanagement und Aufarbei­
tung von Schäden 

Ergänzung des Risikomanagementsystems; z.B. um das Konzentrationsrisiko 

Erwirken einer Einstufung bei Risikoprofilen nach WAG, die eine umfassende Bera­
tung sicherstellt 

durchgängige rechtliche Prüfung der Fondsbestimmungen; Vereinbarung eindeuti­
ger Vorgaben in den Fondsbedingungen 

verstärkte Kooperation zwischen Sozialversicherungsträgern bei Vermögensveranla­

gung 

bei Vermögensveranlagungsstrategie Bedachtnahme auch auf Bankeinlagen; Be­

gründung und Dokumentation der Veranlagungsauswahl 

Bewertung des Konzentrationsrisikos nach den Emittenten, nicht nach einzelnen Pa­

pieren 

23 Evaluierung der nicht-betriebsnotwendigen Immobilien 

OÖGKK 

17, 
19, 
21  

46 

28 

35 

29 

29 

38, 
50 

32 

32 

53, 
57 

30 

Berichtswesen über Zu lässigkeit der Anlageinstrumente an den Vorstand 

jährliche Performance-Berichte 

organisatorische Trennung zwischen Veranlagungsentscheidung und Risikomanage­

ment; strikte Einhaltung der Funktionstrennung 

Einführung eines IKS; regelmäßiger Kontenabgleich bei Jahresabschlussarbeiten 

Definition von Prozessen und Zuständigkeiten zu Krisenmanagement und Aufarbei­
tung von Schäden 

KlarsteIlung und Dokumentation der Verantwortlichkeiten bei Vermögensveranla­

gung (z.B. durch Geschäftsprozesse und Zielvereinbarungen) 

Einrichtung eines formalisierten Risikomanagements 

Erwirken einer Einstufung bei Risikoprofilen nach WAG, die eine umfassende Bera­
tung sicherstellt 

durchgängige rechtliche Prüfung der Fondsbestimmungen; Vereinbarung eindeuti­
ger Vorgaben in den Fondsbedingungen 

verstärkte Kooperation zwischen Sozialversicherungsträgern bei Vermögensveranla­
gung 

Diskussion, Beschluss und zumindest jährliche Überprüfung einer Strategie für die 
Vermögensveranlagung 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21  

22 

23 

24 

R 
-

H 

teilweise umgesetzt 

teilweise um,esetzt 

umgesetzt 

umgesetzt 

umgesetzt 

teilweise um,esetzt 

umgesetzt 

umgesetzt 

teilweise um,esetzt 

umgesetzt 
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Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

TZ Empfehlungsinhalt TZ Umsetzungsgrad 

54, bei Vermögensveranlagungsstrategie Bedachtnahme auch auf Bankeinlagen; Be-
.25 teilweise um,esetzt 

55 gründung und Dokumentation der Veranlagungsauswahl 

SVA 

17, 
19, Berichtswesen über Zulässigkeit der Anlageinstrumente an den Vorstand 12 teilweise um,esetzt 
21  

46 jährliche Performance-Berichte 13 

28 
organisatorische Trennung zwischen Veranlagungsentscheidung und Risikomanage-

14 
ment; strikte Einhaltung der Funktionstrennung 

35 Einführung eines IKS; regelmäßiger Kontenabgleich bei Jahresabschlussarbeiten 15 

29 
Definition von Prozessen und Zuständigkeiten zu Krisenmanagement und Aufarbei-

16 
tung von Schäden 

29 
KlarsteIlung und Dokumentation der Verantwortlichkeiten bei Vermögensveranla-

17 
gung (z.B. durch Geschäftsprozesse und Zielvereinbarungen) 

38, 
Einrichtung eines formalisierten Risikomanagements 18 

50 

23 
Vorlage von I mmobilienerwerben im Fonds an die Aufsichtsbehörde zur Genehmi-

20 
gung 

32 
Erwirken einer Einstufung bei Risikoprofilen nach WAG, die eine umfassende Bera-

21 teilweise um,esetzt 
tung sicherstellt 

32 
durchgängige rechtliche Prüfung der Fondsbestimmungen; Vereinbarung eindeuti-

22 teilweise um,esetzt 
ger Vorgaben in den Fondsbedingungen 

53, verstärkte Kooperation zwischen Sozialversicherungsträgern bei Vermögensveranla-
23 teilweise um,esetzt 

57 gung 

30 
Diskussion, Beschluss und zumindest jährliche Überprüfung einer Strategie für die 

24 
Vermögensveranlagung 

54, bei Vermögensveranlagungsstrategie Bedachtnahme auch auf Bankeinlagen; Be-
25 

55 gründung und Dokumentation der Veranlagungsauswahl 

Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfeh lu ngen hervor: 

BMASK, BMF, BMGF 

( 1 )  Für d ie Zu  lässigkeit von I mmobil ienfonds wären genauere Regelu ngen vor­

zusehen. (TZ 3) 

(2)  Auf eine Novel l ierung der gesetzl ichen Regelungen zu den zulässigen An­

lageinstrumenten wäre h inzuwirken und dabei wären die Konsequenzen e i­

nes Verstoßes gegen d ie  Regelungen des § 446 ASVG eindeutig zu regeln .  

(TZ 4) 
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BMF 

(3)  Bei  der Novel l ierung der gesetzl ichen Rege lung zu den zulässigen Anlagein­

strumenten wäre auch der Anwendungsbereich des § 446 ASVG ei ndeutig 

festzu legen und dabei die Sicherheit a l ler M ittel in den Vordergrund zu steI­

len.  (TZ 6) 

(4) Es wäre darauf hinzuwirken, dass das Berichtswesen über die Vermögens­

veran lagung auch über die Zulässigkeit der Veran lagung (z.B. h insichtl ich der 

Bestätigung der Ü bereinstimmung mit § 446 ASVG seitens des Produktan­

bieters) informiert. (TZ 9) 

(5)  I m  Bereich des Risikomanagements wäre e ine regelmäßige Berichtspfl icht 

vorzusehen, die auch einen Überblick über die vorhandenen Risiken sicher­

stel lt. (TZ 9) 

(6) Die Vorbereitung und die Berichterstattung zu Sitzungen der Aufsichtskom­

missäre in Angelegenheiten der Vermögensveran lagung von Sozia lversiche­

rungsträgern wären aktenmäßig zu dokumentieren.  (TZ 11) 

AUVA, OÖGKK und SVA 

AUVA und SVA 

(7) Im Bereich der Vermögensveran lagung (speziel l  im Risikomanagement) wäre 

verstärkt zu kooperieren.  (TZ 23) 

(8) Die Handlungsan leitu ngen für das Krisenmanagement bei Vermögensveran­

lagungen wä ren um den Bereich der Dokumentations- und Berichtspflich­

ten zu ergänzen. (TZ 16) 

(9) Es wäre in  sämtliche Risikoprofile ein Verweis auf § 446 ASVG aufzunehmen. 

(TZ 21) 

OÖGKK und SVA 

( 10) Es wäre in den Veran lagungsberichten eine Aussage zu treffen, ob al le An­

lageinstrumente nach § 446 ASVG zulässig sind. (TZ 12) 
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Bericht des R echnungshofes R 
-

Vermögensmanagement ausgewä hlter Kranken- und Unfa l lversicheru ngsträger; 
Fol low-up-Ü berprüfung H 

AUVA 

OÖGKK 

SVA 

(11 )  Be i  der  Erste l lung der Risikoprofile nach dem Wertpa pieraufsichtsgesetz 

wäre eine E instufu ng anzustreben, d ie eine umfassende Beratung h insicht­

l ich möglicher Risiken sicherste l lt. (TZ 21) 

(12)  Die Performance der versch iedenen Veran lagungen wäre mit Benchmarks zu 

vergleichen. (TZ 13) 

( 13) Es wäre eine organisatorische Trennung der Entscheidung über die Vermö­

gensveranlagung und des laufenden Risikomanagements vorzusehen und 

auf eine strikte E inhaltung des Pr inz ips der Funktionstrennung zu achten. 

(TZ 14) 

( 14) Es wä re ein formal is iertes Risikoma nagement einzurichten.  Dieses sol lte die 

Risiken der gesa mten zur Veran lagung verfügbaren Mittel eva lu ieren und 

unabhängig vom Veran lagungsprozess stattfinden. (TZ 18) 

( 15) Kurzfristige Bankein lagen und G i rokonten, d ie n icht der laufenden Liquid i­

tätssteuerung dienen (wie z .B .  Dispokonten), wären in die Limitberechnun­

gen miteinzubeziehen. (TZ 25) 

( 16) Es wären Regelungen über interne bzw. externe Kommunikation im Krisen­

fa l l  festzu legen. (TZ 16) 

( 17) Im mobi l ienerwerbe im Fonds wären jedenfa l ls  der Aufsichtsbehörde zur Ge­

nehmigung vorzulegen.  (TZ 20) 

( 18) Bei den Fondsbestimmungen wäre eine durchgängige rechtl iche Prüfung si­

cherzustel len.  (TZ 22) 

Wien, im Mai  2017 

Die Präsidentin :  

Dr. Margit Kraker 
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